
Anlage 1 zum Beschluss vom 27.09.2018 
 
Betr.: Gem. Elmenhorst / Lichtenhagen, 1. Änderung des FNP 2004  

(Entwurf v. 30.03.2017, 2. Entwurf v. 28.02.2018)  
Übersicht zur Beteiligung der Nachbargemeinden, Behörden/TöB, Öffentlichkeit 

(§§ 2 (2), 3 (2), 4 (2), 4a (3) BauGB) 
 

Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
Nachbargemeinden 
N01 Hansestadt Rostock 

Der Oberbürgermeister 
18050 Rostock 

04.11.16 
25.05.18 

1  06.03.17 
25.06.18 

- Wohnbauentwicklung: Be-
einträchtigung als Zentralort 
und Siedlungsschwerpunkt, 
Eigenbedarfsgrenze 
- Gewerbeentwicklung: Ei-
genbedarf, örtl. Grundver-
sorgung, Standortkonkur-
renz 
- Ferienhausgebiet: Vermei-
dung Umwandlung in Dau-
erwohnen 
- Einzelhandel: Nahversor-
gung Lichtenhagen unbe-
gründet / Schutz ZVB’e von 
Rostock 

Teilweise berücksichtigt 
N04 Gemeinde Börgerende-Rethwisch 

über das Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3 
18209 Bad Doberan 

04.11.16 1  09.01.17 - Kostentragung Vorflut 
Vollständig berücksichtigt 

Behörden / TöB 
1. Bundesamt f. Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr  
Ref. Infra I 3 

PF 2963 
53019 Bonn  

baiudbwtoeb@bundeswehr.org 

11.08.17  @ 
Abw 

11.08.17 - 
(keine weitere Beteiligung) 

2. Hauptzollamt Stralsund 
    PF 2264 
    18409 Stralsund 
poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de 

11.08.17  @  
Abw 

05.09.17 
 

- 

4. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 
Erich-Schlesinger-Straße 35,  
18059 Rostock 

poststelle@afrlrr.mv-regierung.de 

11.08.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05.18 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

@  
Abw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.09.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.06.18 

Keine l/p Zustimmung 
-Keine Privilegierung; Wo-
Bau/Potenzial bis 2020 
ausgeschöpft; 55 WE bis 
2025 +max.30 WE bis 
2030 (nicht 105 WE) 
- Priorisierung 5-J-Zeit-
räume 
-Umwandlungsverbot 
landw. Böden ab 50 BP > 
5ha (Z 4.5 (2) LEP) 
l/p Zustimmung 



Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
- kein Bedarf für großflächi-
gen Einzelhandel in Lich-
tenhagen / keine Bedenken 
gegen Vfl. < 800 m² 

Vollständig berücksichtigt 
6. Landesamt f. innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen 
    PF 02 01 34 
    19018 Schwerin 
raumbezug@laiv-mv.d 

11.08.17  @  
Abw 

- - 

8. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
-Archäologie und Denkmalpflege 
    Domhof 4/5 
    19055 Schwerin 
poststelle@kulturerbe-mv.de 

11.08.17  @  
Abw 

11.08.17 - 

9. Straßenbauamt Stralsund 
Greifswalder Chaussee 63b 
18439 Stralsund 

sba-hst@sbv.mv-regierung.de 

11.08.17 
 

 @  
Abw 

06.09.17 - 

11 StALU Mittleres Mecklenburg  
E.-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock  

poststelle@stalumm.mv-regierung.de 

11.08.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05.18 
 

 @  
Abw 

08.09.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.06.18 

-Umweltbericht: WRRL/zu-
sätzlicher Prüfbedarf Was-
serkörper Ostsee, Grund-
wasserkörper; Bewertung 
Ist-Belastungen, Minde-
rungsmaßnahmen  
- Kennzeichnung Altlasten 
-Hinweis auf genehmi-
gungsbedürftige Anlagen 
(BImSchG) 
Vollständig berücksichtigt 

17. Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
    Am Wall 3 – 5 
    18273 Güstrow 
info@lkros.de 

11.08.17 
 
 
 
 
 
25.05.18  

4 @  
Abw 

07.09.17 
 
 
13.09.17 
 
 
24.07.18 

-keine privil. WoBau-Entw. 
(55/85 WE bis 2025/30);  
-Altlasten 
-keine Ausnahme LSG 
-GE/4-Feldhecke: § 20 
NatSchAG-Verfahren 
-Bedenken gg. Wohnbau-
planung „Einwohnerzuzug“ 
-Artenschutzbedenken W11 
-W15 im Konflikt zu Aus-
gleichskonzept B-Plan 3.IV 
-Bedenken SO/NV wg. Bio-
topschutz 
-Hinweise Verkehrserschlie-
ßung 

Teilweise berücksichtigt 
18.1 WBV "Untere Warnow-Küste" 

Alt Bartelsdorfer Str. 18 a 
18146 Rostock 

wbv-rostock@wbv-mv.de 

11.08.17   @  
Abw 

- - 

18.2 WBV „Hellbach – Conventer Niederung“ 
Wismarsche Straße 51 
18236 Kröpelin 

wbv-kroepelin@wbv-mv.de 

11.08.17   @  
Abw 

- - 



Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
19.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 

    Carl-Hopp-Straße 1 
    18069 Rostock 
post@wwav.de 

11.08.17 
25.05.18 

 @  
Abw 

11.09.17 
27.06.18 

- 
- 

19.2 Eurawasser Nord GmbH 
    Carl-Hopp-Str. 1 
    18069 Rostock 
info@eurawasser.de 

11.08.17 
 
 
25.05.18 

 @  
Abw 

01.09.17 
 
 
19.06.18 

- 
(vgl. SN v. 15.11.16/Vorent-
wurf) 
- 

20. E.DIS AG  
Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern 
    Am Stellwerk 12 
    18233 Neubukow  
karl-heinz.schurr@e-dis.de 

11.08.17  @  
Abw 

- - 

24.1 Deutsche Telekom Technik GmbH  
    01059 Dresden 
michael.hoehn@telekom.de 

11.08.17  @ 21.08.17 - 
(SN v. 15.11.16) 

24.2 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11.08.17  @ 11.09.17 - 
24.4 Deutsche Glasfaser 

Regio Management, Gebietsentwicklung 
Fr. Studt 

Heidrade 15a 
23845 Oering 

 

11.08.17 1  - - 

28. rebus Regionalbus Rostock GmbH  
Parumer Weg 35  
18273 Güstrow  

info@rebus.de 

11.08.17  @ 21.08.17 - 

29. Industrie- und Handelskammer Rostock 
    Ernst-Barlach-Str. 1-3 
    18055 Rostock   
info@rostock.ihk.de   

11.08.17 
25.05.18 

 @ 11.09.17 
- 

- 
- 

31. Handelsverband Nord 
Geschäftsstelle Rostock  

Kröpeliner Str. 92 
18055 Rostock  

hro@hvnord.de 

11.08.17 
25.05.18 

 @ - 
- 

- 
- 

32. Tourismusverband M-V 
    Konrad-Zuse-Straße 2 
   18057 Rostock 
info@auf-nach-mv.de 

11.08.17 
25.05.18 

 @ - 
- 

- 
- 

40. Kreisverband der Gartenfreunde e.V. 
Dierkower Damm 38e 
18146 Rostock 

gartenfreunde.rostock-land@t-online.de 

11.08.17 
 

 @  
Abw 

11.09.17 Ablehnung W/11 wg. ver-
minderter Wohnqualität, alt. 
Erholungsnutzung, Arten-
vielfalt 

Nicht berücksichtigt 
41. Umlauf Amt Warnow West 

 
11.08.17 
 
 
 
 
 
 
25.05.18 

1  11.09.17 
 
 
 
 
 
 
10.08.18 

-veraltete Kartengrundlage 
-BOV unberücksichtigt 
(Flurstücksänderungen) 
-geänderte Gemeindegren-
zen  
-redaktionelle Hinweise Be-
gründung 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('rfnqyt/mwtEjma2stwi3ij');


Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
-Ausgleichsfläche Strand-
weg kein Gemeindeeigen-
tum 
-Löschwassersicherung 
-flächenhaftes Verkehrspla-
nungserfordernis 
-Darstellung Kita (W15/L-
hagen) entfällt 

Teilweise berücksichtigt 
Bürger 
B01 Erbengemeinschaft Stuhr 

Hauptstr. 47 
18107 Elmenhorst 

09.08.17  Abw 26.08.17 Widerspruch Radwege-
trasse 

Nicht berücksichtigt 
B02 Dr. F. Mohr 

Dorfstr. 18b 
18107 Lichtenhagen 

09.08.17  Abw 21.08.17 
 
19.06.18 
 

-Nahversorgungsstandort,  
-Sportanlage im GE3 
-Gewerbefläche GE3 nicht 
erforderlich, Alternativvor-
schlag: Landschaftspark 
mit Sportanlage 

Teilweise berücksichtigt 
B03 H. Schultz 

Birkenholt 8 
18107 Elmenhors/Lichtenhagen 

   21.06.18 -Lärmschutzbedenken 
Spielplatz Lichtenhagen, 
Ausstattungsbedarf für Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene 

Teilweise berücksichtigt 
B05 U. Küster, W. Seidel 

Dorfstr. 18a 
18107 Lichtenhagen 

09.08.17  Abw 09.09.17 
 
 
20.06.18 

-Einkaufsmöglichkeit Lich-
tenhagen  
-Verkehrsbelastung W12-14 
-Ortsentwicklung Elmen-
horst 
-Einkaufsmöglichkeit Lich-
tenhagen 
-Wohnbedarfsermittlung 
-Tourismusentwicklung 
-Planungen der HRO 

Teilweise berücksichtigt 
B07 Förderverein Denkmale Elmenhorst/Lichten-

hagen e.V. 
 
 

   11.09.17 
 
 
28.08.17 
 
 

-Bedarfsermittlungen / Flä-
chenausweisungen Woh-
nungsbau 
-  Umsetzung landesplane-
rischer Vorgaben 
- Bedenken/Ergänzungsbe-
darf SO/FH 
- Verfahrensmängel / Klar-
heit der Darlegungen 

Teilweise berücksichtigt 
B08 Fam. Hoppe und Andere 

Segelmacherweg 17  
18109 Rostock / KGA „Zur Kastanie"  

   05.09.17 -Bedenken gegen W 11, 
-Hinweis auf geschützte Ar-
ten 

Nicht berücksichtigt 
B09 P. Guntow, J. Mittler 

Möhlenkamp 4 
18109 Rostock 

   06.09.17  
 
 



Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
B10 S. Brümmer 

Zum Wiesengrund 1 
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen 

   06.09.17  
 
 
 
 
 
- Bedenken gegen GEe 4 
(Tankstelle, Discounter) 
- Bedarf GE 3 (Elmenhorst) 

Teilweise berücksichtigt 

B11 K. Runze, I. Koska 
Zum Wiesengrund 6 
18107 Lichtenhagen Dorf 

   06.09.17 

B12 B. + J. Mense 
Zum Wiesengrund 1 
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen 

   06.09.17 

B13 B. Schlemmer, P. Grosse, R. Kromry 
Möhlenkamp 28b 
18109 Rostock 

   06.09.17 

B14 Fam. Pfister 
Möhlenkamp 2 
18109 Rostock 

   06.09.17 

B15 E. Plebban, L. Hinze 
Zum Wiesengrund 9 
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen 

   06.09.17
12.09.17 

B16 P. Graumann (über RA Gelpcke) 
Sanddornweg 3 
18107 Elmenhorst 

   11.09.17 - Grundstücksankauf Flst. 
138 (Fl. 1/Elmenhorst) 
- Planungserfordernis 
SO/FH, W13, 14 

Teilweise berücksichtigt 
 

B17 B. Raddatz 
Sanddornweg 2 
18107 Elmenhorst 

   10.09.17 
22.06.18 
 

- Grundstücksankauf Flst. 
139 (Fl. 1/Elmenhorst) 
- Planungserfordernis 
SO/FH, W13, 14 

Teilweise berücksichtigt 
 

B18 U. + U. Böcking 
Zum Wiesengrund 7 
18107 Elmenhorst-Lichtenhagen 

   06.09.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bedenken gegen GEe 4 
(Tankstelle, Discounter) 
- Bedarf GE 3 (Elmenhorst) 

Teilweise berücksichtigt 

B19 D.- G. + R. Mittelbach 
Zum Wiesengrund 53 
18107 Lichtenhagen 

   06.09.17 

B20 J. Riemer 
Zum Wiesengrund 2 
18107 Lichtenhagen 

   06.09.17 

B21 C. + S. Lohmann 
Zum Wiesengrund 5 
18107 Lichtenhagen 

   06.09.17 

B22 D. +J. Pfeiffer  
Zum Wiesengrund 5 
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen 

   06.09.17 

B23 H. Harms 
Zum Wiesengrund 3 
18107 Lichtenhagen-Dorf 

   06.09.17 

B24 H. Haeske 
Zum Wiesengrund 54 
18107 Elmenhors/Lichtenhagen 

   06.09.17 

B25 R. Düwel 
Zum Wiesengrund 53 
18107 Lichtenhagen 

   06.09.17  



Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
B26 K. + A. Sandkuhl 

Zum Wiesengrund 8 
18107 Elmenhorst-Lichtenhagen 

   06.09.17 

B27 B. Sievert 
Hauptstr. 38 
18107 Elmenhorst 

   11.09.17 - Planungserfordernis 
SO/FH, W13, 14 
- Verkehrsanbindung zwi-
schen Hauptsr. 37 und 38 

Teilweise berücksichtigt 
B28 B. + M. … 

Nordstraße 35 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Klarheit der Darlegungen 
- Bedenken gegen Subur-
banisierung 
- Verkehrs- und Umwelt-
auswirkungen  

Teilweise berücksichtigt 
 

B29 S. Brendel, C. Roggensack 
? 

   20.06.18 

B29 Hausmeisterservice Roggensack 
? 

   20.06.18 

B30 Busch 
? 

   20.06.18 

B31 P. Graumann 
Sanddornweg 3 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B32 Fam. Grundmann 
Bergstraße 27s 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B33 A. + C. Kitzerow 
Nordstr. 37h 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B34 Fam. Kofahl 
Bergstr.27f 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B35 H. Martens 
Nordstr. 37g 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B36 Fam. Nerstheimer 
Bergstr. 27e 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B37 S. Paschke 
Hauptstr. 72b 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B38 H. + F. Reuter 
Bergstr. 27f 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B39 Russ, Steinweg 
? 

   20.06.18 

B40 M. Schnötzel 
Bergstr. 27k 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B41 K. Schnötzel 
Hauptstr. 71b 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B42 A. v. d. Ohe 
Nordstr. 36f 
18107 Elmenhorst 

   20.06.18 

B43 G. Wichmann 
Sanddornweg 3 

   20.06.18 



Nr.     Anschrift Versand 
der Unter 
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf vom 
... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise / 

Berücksichtigung 
18107 Elmenhorst 

B44 T. Fuchs 
Hauptstr. 37 
18107 Elmenhorst 

   14.06.18 - Verkehrsanbindung zwi-
schen Hauptsr. 37 und 38 
- Landwirtschaftbelange 
- Natur- / Artenschutz 

Nicht berücksichtigt 
  



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen – 1. Änderung des FNP 2004                       Anl. 1 zum Beschluss v. 27.09.2018 
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 30.03.17, 2. Entwurf v. 28.02.18 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 1. 

N01. Hansestadt Rostock 06.03.2017, 25.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 

 

 

Zu Wohnbauflächen: 
Der im Gemeindegebiet bestehende Wohnbaubedarf wurde anhand aktueller Bevölkerungs- und Wohnraum-
bedarfprognosen in der Planbegründung dargelegt. Dabei wurde auch auf die regionalplanerische Vorgabe der 
Eigenbedarfsgrenze (3%) eingegangen und nachgewiesen, dass die seinerzeit zugrunde gelegte Datengrund-
lage (4. Bevölkerungsprognose) durch die tatsächlich im Rostocker Umland vollzogene Entwicklung überholt ist 
und eine Neujustierung der Steuerungsinstrumente der Wohnungsbauentwicklung erforderlich ist.  
Im Zeitraum der Aufnahme des FNP-Änderungsverfahrens hat der Rostocker OB erklärt, dass bis 2020 in 
Rostock 6000 zusätzliche Wohnungen vorgesehen seien, dies jedoch auch aus Sicht der Hansestadt den regi-
onalen Bedarf nicht decke. Den Umlandgemeinden sei deshalb ein Wachstum analog zur Hansestadt zuzuge-
stehen (Protokoll des 4. SUR-Forum v. 05.12.16).  
Dies wurde inzwischen in Gestalt der Fortschreibung des SUR-Entwicklungsrahmens im Kapitel Wohnentwick-
lung für den Zeitraum 01/2017-12/2025 teilweise umgesetzt. Der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen wird darin 
für den Zeitraum 2017 bis 2025 ein Entwicklungskontingent von 66 WE zugeordnet. Die HRO ist der Fortschrei-
bung am 27.06.18 mit dem Vorbehalt eines interkomm. Interessenausgleichs oder alternativ einer Neufassung 
des § 16 FAG M-V beigetreten.  
Die Gemeinde nahm nach Bedenkenvortrag der HRO v. 06.03.2017 im 2. Entwurf der FNP-Änderung Reduzie-
rungen an ihren Entwicklungszielen vor. Auch die reduzierte Wohnbauentwicklung wurde in der HRO - Stellung-
nahme v. 25.06.16 mit Verweis auf Ziele der Raumordnung als unvertretbar eingeschätzt. Insbesondere wird 
das auf Zuzug/Einwohnergewinn basierende Segment in der Bedarfsbegründung der Gemeinde E/L. als unzu-
lässig kritisiert, weil es nicht zum Eigenbedarf der Gemeinde gehöre (Verletzung RREP, Z 4.1 (2)). Dem ist zu 
widersprechen: Über den komm. Eigenbedarf hinausgehende Entwicklungen sind mit dem Vorbehalt der inter-
kommunalen Abstimmung im SUR ausdrücklich vorgesehen (RREP Z 3.1.2 (3)). Das fortgeschriebene SUR-
Papier bildet diese raumordnerisch geforderte Abstimmungsgrundlage.  
Der 2. Entwurf der FNP-Änderung orientiert sich in der Bedarfsbegründung und der Flächenausweisung an dem 
im fortgeschriebenen SUR-ER zugewiesenen Entwicklunskontingent bis 2025 und schreibt dieses analog bis 
zum FNP-Planungshorizont fort. Er verletzt damit keine Ziele der Raumordnung, auf die sich die HRO in beiden 
zurückliegenden Stellungnahmen beruft.  

Bei der Berufung auf eine Verletzung von Zielen der Raumordnung wäre darüber hinaus auch zu benennen, 
welche Nachteile der HRO dadurch entstehen sollen. Dies ist in keiner der beiden Stellungnahmen erfolgt; hier 
bleibt es bei der vagen Andeutung, die HRO sei bei der Umsetzung ihrer Funktionszuweisung als Oberzentrum 
und als Siedlungsschwerpunkt eingeschränkt. Eine nachvollziehbare Konkretisierung der befürchteten Ein-
schränkungen bleibt aus. Deshalb erkennt die Gemeinde E/L. keine Möglichkeiten für weitere Anpassungen z.B. 
durch zusätzliche Änderungen an ihrem Plankonzept. Es erscheint jedenfalls nicht nachvollziehbar, wenn darge-
legt wird, dass die Entwicklung von letztlich 40 WE (bis 2030) für Einwohnerzuzüge von außerhalb oder auch die 
geplante Gesamtentwicklung von ca. 100 WE (bis 2030) zu einer Gefährdung der Funktionswahrnehmung als 
Oberzentrum führen könnte.  

 
 
 

           
         



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen – 1. Änderung des FNP 2004                       Anl. 1 zum Beschluss v. 27.09.2018 
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 30.03.17, 2. Entwurf v. 28.02.18 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 2. 

N01. Hansestadt Rostock 06.03.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 
 

 

 

Angesichts bis 2020 in Rostock zusätzliche geplanten 6.000 Wohungen und des des bis 2035 für Rostock 
prognostizierten Bedarfs von ca. 25.000 Wohnungen erscheint es noch weniger nachvollziehbar, dass die in 
E/L. bis 2030 insgesamt geplanten ca. 100 Wohnungen zu tatsächlichen Einschränkungen der Siedlungsfunkti-
on der HRO führen könnte. 
Die unter Berufung auf Ziele der Raumordnung vorgetragenen Bedenken der HRO sind deshalb unbegründet. 
Sie werden zusätzlich entkräftet durch die Feststellung in der landesplanerischen Stellungnahme vom 
14.06.2018, „dass auch der 2. Entwurf der 1. Änderung des FNP der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen mit 
den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.“ 
Die Gemeinde E/L. hält deshalb an dem im 2. Entwurf der FNP-Änderung dargestellten Wohnbau - Entwick-
lungsumfang fest. Die Bitte der HRO um eine sukzessive, nachfragegerechte Überführung der dargestellten 
Wohnbauflächenpotenziale in die verbindliche Bauleitplanung kommt die Gemeinde durch die bereits im 1. und 
2. Entwurf enthaltene zeitliche Staffelung ihrer Umsetzungsplanung nach. 

Zu Ferienwohnungen: 
Die  Darstellungen der FNP-Änderung sehen eine Umwandlung von Ferienwohnungen in Dauerwohnungen 
nicht vor. Wochendhausgebiete sind nicht Bestandteil der FNP-Änderung. Die Befürchtung einer schleichenden 
Umwidmung von Ferienwohnungen für Erholungszwecke zum Dauerwohnen ist aufgrund der Sonder-
gebietsausweisung unbegründet, die auf Ferienwohnungen beschränkt ist. Eine Abgrenzung zwischen Dauer- 
und Ferienwohnen ist auch im weiteren Rechtsvollzug ohne weiteres möglich. Die Gemeinde unterstellt in ihren 
Planungsüberlegungen insoweit eine gesetzeskonforme Rechtsanwendung sowohl bei der weiteren planungs-
rechtlichen Umsetzung als auch später bei den Bauherren und den Bauordnungsbehörden. Sie setzt dies auch 
im Hinblick auf ihre Flächennutzungsplanung voraus. 

Zur gewerlichen Entwicklung: 
Die Bedenken und Konkurrenzbefürchtungen wurden durch Reduzierung der Gewerbegebietsdarstellung GE 3 
auf ca. 4,5 ha bereits im 1. Änderungsentwurf des FNP ausgeräumt. Der Planbegründung ist unter Pkt. 4.3 eine 
Klarstellung über die Ausrichtung der Flächenentwicklung auf den Eigenbedarf und darüber hinaus eine Be-
gründung zur Erforderlichkeit der Fläche zu entnehmen. Diese Änderung gegenüber der Vorentwurfskonzeption 
zur FNP-Änderung erfolgte auch in Anpassung an die landesplan.Stellungnahme v. 15.12.2016. Der auf 4,5 ha 
reduzierten GE-Fläche mit klarer Zweckbestimmung für gemeindliche Entwicklungserfordernisse hat das für die 
Regionalplanung zuständige Amt für Raumordnung m. Schr. v. 05.09.2017 zugestimmt. 
In der hierzu verbal weitestgehend unveränderten Stellungnahme v. 25.06.2018 wird unter Bezugnahme auf die 
reduzierte GE-Ausweisung in Elmenhorst nochmals auf eine Konkurrenzsituation zu bestehenden Gewerbege-
bieten und denkbaren zukünftigen Gewerbeentwicklungen im Rostocker Nordwesten hingewiesen. Hieraus 
erkennt die Gemeinde keine weiteren Anpassungserfordernisse ihrer Planungsvorstellungen. Bzgl. der noch-
mals angemahnten Eigenbedarfsausrichtung des GE 3 in Elmenhorst wird auf die Darlegungen der Planbe-
gründung unter Pkt. 4.3  verwiesen. Inwieweit dann noch eine für die Entwicklungsplanung beider Kommunen 
relevante Konkurrenz entstehen kann, ist nicht nachvollziehbar. Soweit eine rein marktwirtschaftliche Unter- 
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 3. 

N01. Hansestadt Rostock 25.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 

 
 

 

 

 

nehmenskonkurrenz angesprochen sein sollte, so ist diese nicht Regelungsgegenstand der Bauleitplanung 
beider Kommunen und bleibt deshalb für die Änderung des FNP E/L. unberücksichtigt. 
Mit der Beschränkung der GE 3 -  Fläche auf 4,5 ha und einer Klarstellung des beabsichtigten Nutzungszwecks 
aufgrund eigener Erfordernisse der Gemeindeentwicklung hat die die Gemeinde das Potenzial des nachbarli-
chen Abstimmungsgebotes ausgeschöpft und entspricht gleichzeitig auch den raumordnerischen Vorgaben. 
Darüber hinausgehende Konkurrenzbefürchtungen der HRO bleiben insoweit in der 1. Änderung des FNP E/L. 
unberücksichtigt. 

Zum Nahversorgungsstandort Lichtenhagen: 
Die FNP-Darstellung für die geplante Nahversorgungseinrichtung in Lichtenhagen wurde unter Berücksichtiung 
der Ziele der Raumordnung und des SUR-Einzelhandelskonzeptes angepasst. Letztlich wird ein Sondergebiet 
für eine Nahversorgungseinrichtung dargestellt. Die Sondergebietsdarstellung ergibt sich dabei aus der aus-
schließlichen Zweckbestimmung der Fläche für den Einzelhandel. Eine Großflächigkeit ist ausdrücklich nicht 
vorgesehen; dies ist in der Planbegründung zum 2. Entwurf dargelegt. Die Darstellung wird darüber hinaus mit 
einem Umsetzungsvorbehalt in das Entwicklungskonzept der Gemeinde aufgenommen. Vorrangig soll eine 
Prüfung von integrierten Unterbringungsmöglichkeiten dieser Funktion in bestehenden Baugebieten innerhalb 
der Ortslage von Lichtenhagen erfolgen. Die Darstellung erhält damit den Charakter einer Reservefläche. Wel-
che Wegedistanzen für die Erreichbarkeit durch die Einwohner von Lichtenhagen-Dorf die Gemeinde dabei als 
angemessen und vertretbar zur Erreichung des Planungsziels bewertet, unterliegt nicht dem Abstimmungsge-
bot nach § 2 (2) BauGB. 
Der im Änderungsplan ausgewiesenen Nahversorgungsfläche liegt eine Standortabwägung mit dem Flächen-
potenzial des ehem. Garagenstandortes in Lichtenhagen zugrunde (Planbegründung Pkt. 4.4). Entscheidungs-
erheblich waren neben dem Erreichbarkeitsgedanken auch Standorteigenschaften wie ‚Sichtbarkeit‘, ‚Umsat-
zerwartungen‘ …, um möglichst realistisch ein Investitionsinteresse zu generieren. Die Erreichbarkeit mag an 
keinem der beiden Standortalternativen optimal sein, ist jedoch bereits rein arithmetisch für die Mehrzahl der 
Lichtenhäger Bevölkerung günstiger als der ca. 1,3 km entferntere Einzelhandelsstandort Elmenhorst oder die 
Einkaufsmöglichkeiten in Lütten Klein. Unter Hinweis auf den o.a. Standortvorbehalt und die Reservefunktion der 
Darstellung (sh. 2. Entwurf der Planbegründung: Klarstellung in Pkt. 4.4) hält die Gemeinde deshalb an der Dar-
stellung der Sondergebietsfläche SO/NV als Vorsorgeplanung fest. Mit der Darstellung SO/NV wird ein Anliegen 
umgesetzt, das von einem Teil der Lichtenhäger Bevölkerung an die Gemeindevertretung herangetragen wurde. 
Die Gemeindevertretung entscheidet hier in ihrer prioritären Zuständigkeit für die Belange der örtlichen Gemein-
schaft. Die Flächendarstellung berücksichtigt mit der Beschränkung auf ein kleinflächiges Angebot teilweise die 
Anmerkungen der HRO und auch behördliche Hinweise darauf, dass für das Gemeindegebiet ein ausreichen-
des Nahversorgungsangebot verfügbar sei. Dem war allerdings entgegenzuhalten, dass die fußläufige Erreich-
barkeit eines Nahversorgungsangebotes von Teilen der Lichtenhäger Bevölkerung zurückliegend bemängelt 
wurde. Darüber hinaus ist aufgrund von Entwicklungsabsichten eines ansässigen Gewerbebetriebes in Elmen-
horst mittelfristig ein Verdrängungsdruck auf einen dort bestehenden Nahversorger zu berücksichtigen. 
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N01. Hansestadt Rostock 25.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt. 
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N04. Gemeinde Börgerende-Rethwisch 09.01.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Der Kostenhinweis wird zur Kenntnis genommen. Unabhängig davon, dass Kostenentscheidungen oder –
planungen auf der FNP-Ebene verfrüht wären und deshalb nicht Gegenstand der 1. Änderung des FNP sind, ist 
entstehen durch die FNP-Änderung jedoch gar keine hydrologischen Auswirkungen auf das Gemeindegebiet 
von Börgerende-Rethwisch. 
Eine Erweiterung der Vorflutanlagen wird in Elmenhorst zur Gewährleistung der Regenentwässerung der Berei-
che nördlich der Hauptstraße / westlich des Sanddornweges erforderlich. Die erforderliche Vorflutleitung wird auf 
Elmenhorster Gebiet vorgesehen und und soll in die Ostsee einleiten. Berühhrungspunkte mit der Gemeinde 
Börgerende-Rethwisch ergeben sich hier nicht. Die sonstigen mit der 1. FNP-Änderung ausgewiesenen Bauflä-
chen entwässern in östliche Richtung über das System des Schmarler Baches in die Unterwarnow und berühren 
die Gemeinde Börgerende-Rethwisch somit ebenfalls nicht. 
 
Die Bedenken werden vollständig berücksichtigt. 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen – 1. Änderung des FNP 2004                       Anl. 1 zum Beschluss v. 27.09.2018 
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 30.03.17, 2. Entwurf v. 28.02.18 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 6. 

04. Amt f. Raumordnung 05.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 
 

 
 
 
 
Der Änderungsentwurf wurde unter Berücksichtigung der landesplanerischen Bedenken überarbeitet (2. Entwurf 
v. 28.02.2018) und durch Reduzierung der Wohnbau-Entwicklungsflächen (Streichung W12/L.-hgn., Verringe-
rung W 14b/E.-horst) an die landesplanerischen Vorgaben angepasst. Das Entwicklungsziel 2030 wurde mit 85 
WE festgelegt (Begründung, 2. Entwurf v. 28.02.18: S. 20, Tab. 2). Entsprechend den Hinweisen auf eine nach-
fragegerechte Aktivierung der geplanten Entwicklung hat die Gemeinde für die im FNP dargestellten Flächenpo-
tenziale eine zeitliche Priorisierung festgelegt (Begründung, 2. Entwurf: S. 22, Tab.3) 
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04. Amt f. Raumordnung 05.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Der Einschätzung, dass für das Gemeindegebiet ein ausreichendes Nahversorgungsangebot verfügbar ist, 
kann nach den in Elmenhorst und Lütten-Klein verfügbaren Verkaufsflächen nicht widersprochen werden. Je-
doch wurde die fußläufige Erreichbarkeit eines Nahversorgungsangebotes von Teilen der Lichtenhäger Bevölke-
rung zurückliegend bemängelt und veranlasste die Gemeinde diesbezüglich planerisch vorzusorgen. Darüber 
hinaus ist aufgrund von Entwicklungsabsichten eines ansässigen Gewerbebetriebes in Elmenhorst mittelfristig 
ein Verdrängungsdruck auf einen dort bestehenden Nahversorger zu berücksichtigen. Die Gemeinde hält des-
halb an dem Vorsorgegedanken zur Platzierung einer fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeit in Lichtenha-
gen fest und stellt dazu unter teilweiser Berücksichtigung von Anwohnerbedenken ein Sondergebiet im FNP dar. 
Die Sondergebietsdarstellung ist durch den beabsichtigten ausschließlichen Nutzungszweck begründet und 
beinhaltet keine großflächigen Planungsabsichten i.S.v.  § 11 (3) Nr. 2 BauNVO. Die Fläche erhält eine Reserve-
funktion; vorrangig soll eine Integration einer Nahversorgungseinrichtung in die gemischten Bauflächen im Orts-
kern von Lichtenhagen geprüft werden (vgl. Begründung, 2. Entwurf: S. 24). 
 
Die Sicherung bedeutsamer Böden wurde anhand der Ergebnisse der Bodenschätzung für alle von der FNP-
Änderung berührten Flächen überprüft. Anhand der Übersichtskarte Bodenschätzung (KV-Amt Lkr. Rostock, 
23.03.2017) wurde festgestellt, dass landwirtschaftliche Flächen, für die Ertragsmeßzahlen > 50 ausgewiesen 
sind, nicht berührt werden (vgl. Begründung, 2. Entwurf: S.8). 
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04. Amt f. Raumordnung 14.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Einschätzung der Nahversorgungssituation in Lichtenhagen wir auf die Ausführung oben zur Sonderbauflä-
che Einzelhandel verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die landesplanerischen Bedenken und Hinweise wurden vollständig berücksichtigt. 
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11. StALU MM 08.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 
 
 
 
 
 
Bzgl. der geplanten Regenwasserableitung von den Baugebieten SO/WF, SO/FH,W 13a, b, W 14a, b wurde 
unter Pkt. 9.2.2.2 des Umweltberichts eine Bewertung der Betroffenheit des Küstenwasserkörpers der Ostsee 
ergänzt (Begründung zum 2. Entwurf, 28.02.2018, Beteiligung v. 25.05.2018). 
Die in Lichtenhagen beabsichtigte Darstellung der Wohnbaufläche W12 wurde mit dem 2.Entwurf  aufgegeben. 
Das Erfordernis zur Darstellung von Minderungs-/Vermeidungsmaßnahmen i.S.d. WRRL ist damit entfallen. Das 
bisherige Kapitel 9.2.4 aus der Begründung/des Umweltberichts (Stand 07.08.2017) entfällt deshalb mit dem 2. 
Entwurf (Stand 28.02.2018) ersatzlos.  
Die Bewertung von Auswirkungen des Änderungsbereichs 5 (W11, W15/Lichtenhagen – ursprüngl. S. 52) auf 
den Wasserkörper des Schmarler Baches und weiter der Unterwarnow wurden überarbeitet (vgl. Pkt. 9.2.5.2 
Begründung/Umweltbericht Stand 28.02.2018). Die FNP-Darstellungen im Änderungsbereich 5 (W11, 
W15/Lichtenhagen) stehen dem Verbesserungsgebot gem. WRRL nicht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
Die vom Altlastenverdacht erfassten Flächen (W13a, b, W14a, b, W15, Spielplatz) sind in den vorgelegten Plan-
entwürfen (Stand  07.08.2017, 28.02.2018) als Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind. Entsprechende Erläuterungen sind Bestandteil der zugehörigen Begründun-
gen (vgl. Begründung, 2. Entwurf: S. 21 sowie Umweltbericht Pkt. 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.5.1, 9.2.5.2 ) 
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11. StALU MM 26.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 

 
 
 
 
Die 5 BImSch-Genehmigungen für Windenergieanlagen in Elmenhorst und Diedrichshagen sind bereits auf-
grund der Stellungnahme v. 05.12.2016 (Az.12c-185/16) in der Planung berücksichtigt. Aufgrund der geringen 
Nennleistung der Anlagen und ihrer nördlichen Orientierung bzgl. der benannten Plangebiete kann davon aus-
gegangen werden, dass die mit der FNP-Änderung dargestellten Plangebiete keinen Beeinträchtigungen 
(Schallimmissionen, Schattenwurf) ausgesetzt werden. Entsprechende Darlegungen sind in der Planbegrün-
dung/im Umweltbericht unter Pkt. 6, 9.2.2.10 enthalten (vgl. Begründung Stand  07.08.2017 und 28.02.2018, 
Mitteilung Abwägungsentscheidung m. Schr. v. 11.08.2017). 
Der Hinweis auf die BImSch-Genehmigung des Schießstandes des Schützenvereins Lichtenhagen e.V. ist für 
die Änderung des Flächennutzungsplans nicht mehr relevant, da die ursprünglich beabsichtigte Wohnbaufläche 
W12, die an die BImSch-Anlage heranrückte, nicht mehr Gegenstand der Planänderung ist. 
 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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17. Landkreis Rostock 07.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  
Regionalplanung: 

 
Bodenschutz / Altlasten: 

 

 
Der FNP-Änderungsentwurf vom 30.03.2017 wurde unter Berücksichtigung der landesplanerischen Bedenken 
überarbeitet (2. Entwurf v. 28.02.2018) und durch Reduzierung der Wohnbau-Entwicklungsflächen (Streichung 
W12/L.-hgn., Verringerung W 14b/E.-horst) an die landesplanerischen Vorgaben angepasst. Das Entwicklungs-
ziel 2030 wurde mit 85 WE festgelegt (Begründung, 2. Entwurf v. 28.02.18: S. 20, Tab. 2). Die Fortschreibung 
des Kapitels Wohnentwicklung im SUR-Entwicklungsrahmen ist zwischenzeitlich abgeschlossen; die Fassung 
vom 04.12.2017 bildet nunmehr die Bewertungsgrundlage für die Bauleitplanungen der SUR-Gemeinden. Das 
AfRL hat m. Schr. v. 14.06.2018 der im 2. Entwurf v. 28.02.2018 dargestellten Wohnbauentwicklung zugestimmt. 
Zusätzlich wurden landesplanerische Hinweise auf eine nachfragegerechte Aktivierung der geplanten Entwick-
lung berücksichtigt. Die Gemeinde hat dazu für die im FNP dargestellten Flächenpotenziale eine zeitliche Priori-
sierung festgelegt (Begründung, 2. Entwurf: S. 22, Tab.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächen in Lichtenhagen und in Elmenhorst, für die umweltgefährdende Bodenbelastungen festgestellt wur-
den, sind im FNP entsprechend gekennzeichnet. In der Begründung wird unter Pkt. 4.1 bzgl. der einzelnen 
Plandarstellungen auf die zu berücksichtigende Bodenkontamination hingewiesen. Im Umweltbericht ist jeweils 
unter den Punkten 9.2.2.1 und  9.2.5.1 bzw. 9.2.2.2 und 9.2.5.2 das Gefährdungspotenzial für den Boden bzw. 
das Grundwasser sowie in Bezg auf die jeweils geplante bauliche bzw. Freiflächennutzung dargelegt. Zur 
Unterbindung des Wirkungspfades Boden-Mensch bzw. Boden-Nutzpflanze sowie des Wirkungspfades Boden-
Grundwasser wird für beide Flächen der Ausbau und die Entsorgung der kontaminierten Bereiche und der Ein-
bau von unbelasteten Böden mit Verweis auf entsprechenden Handlungsbedarf auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung empfohlen. 
 
Die bodenchutzrechtlichen Hinweise berühren keine Regelungsinhalte des F-Plans.  
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17. Landkreis Rostock 13.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  
Naturschutz: 

 

 
 
Zu 2.-4.:Mit dem 2. Entwurf des Änderungsplans wurde die beabsichtigte Flächenentwicklung hinter die LSG-
Grenze zurückgenommen, da die FNP-Änderung aufgrund der fehlenden Aussicht auf eine Ausnahme oder 
Befreiung von den Bau- und Nutzungsverboten der LSG-Verordnung mit geltendem Recht unvereinbar und 
insoweit nicht genehmigungsfähig wäre.  
Zu 5.: Mit der vorgesehenen Aufgabe der Rinderanlage entfällt die Planrechtfertigung einer Schutzgrünfläche, 
deren Darstellung im FNP auf die Anwendung der Geruchsimmissionsrichtlinie zurückgeht (vgl. Abwägungsent-
scheidung v. 30.03.2017). Zu den Erwägungen etwaiger naturschutzrechtlicher Bindungen dieser ehem. 
Schutzgrünflächen wird ebenfalls auf die Abwägungsentscheidung vom 30.03.2017 verwiesen – derartige Bin-
dungen bestehen nicht. Sofern die bereits langjährig realisierten B-Pläne Nr. 3.II und 3.III aus den frühen 1990-er 
Jahren hinsichtlich der dort geregelten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen Umsetzungsmängel auf-
weisen sollten, wäre dies ordnungsrechtlich auf der Ebene der benannten B-Pläne zu klären. Eine Bindung der 
Gemeinde bzgl. planerischer Entscheidungen im Rahmen der akt. FNP-Änderung ist jedenfalls nicht ableitbar.  
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter Pkt. 4.4 der Begründung zur Beachtung im Falle der 
Aufstellung eines B-Plans vermerkt. 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen – 1. Änderung des FNP 2004                       Anl. 1 zum Beschluss v. 27.09.2018 
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 30.03.17, 2. Entwurf v. 28.02.18 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 13. 

17. Landkreis Rostock 24.07.18 
Bedenken und Anregungen Behandlung  
Regionalplanung: 

 
 
Bodenschutz / Altlasten: 

 
 
Untere Wasserbehörde: 

 

Den Entwicklungsabsichten und Darstellungen des 2. Änderungsentwurfs wurde m. Schr. v. 14.06.2018 des 
AfRL die landesplanerische Zustimmung erteilt. 
Die im neuen SUR-Entwicklungsrahmen zusätzlich eröffneten Entwicklungskontingente werden „ zum einen aus 
der … natürlichen Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden, zum anderen aus zukünftigen Wanderungsge-
winnen der Umlandkommunen“ begründet. Sie schließen insoweit einen gewissen Anteil „Zuzug“ ein. Die Plan-
konzeption der Gemeinde ist deshalb gerechtfertigt und bewegt sich im Rahmen der eigenen Planungshoheit. 
 
Die Anmerkungen zu GE 3 (Stellungn. v. 01.12.2016) bzgl. einer Gefährdung der geplanten Anbindefreiheit der 
festgestellten Ortsumgehung Elmenhorst entbehren unverändert jeglicher Grundlage und betreffen i.Ü. nicht 
den Aufgabenbereich des Landkreises. Auf die Entscheidung v. 30.03.2017 wird verwiesen. 
 
 
Die Stellungnahme zu Bodenschutzbelangen ist identisch mit der bereits im Schr. v. 07.09.2017 mitgeteilten 
Stellungnahme – Art und Umfang der Berücksichtigung der Belange ist den Ausführungen oben zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Hinweis auf die Nachweispflicht einer für die Ableitung des Niederchlagswassers ausreichenden hydrauli-
schen Leistungsfähigkeit der Vorflut ist bereits Bestandteil der Begründung (Pkt. 5). 
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17. Landkreis Rostock 01.12.16 
Bedenken und Anregungen Behandlung  
Naturschutz: 

 
Straßenbau / Verkehr: 

  
 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; er ist von Gesetzes wegen zu gg. Zeit zu beachten. Eine Ar-
tenschutzprüfung auf Ebene des FNP ist hier aufgrund der begrenzten „Halbwertszeit“ der Prüfergebnisse nicht 
angezeigt. (W11 ist nicht Gegenstand der durchgeführten Ergänzungsbeteiligung nach § 4a (3) BauGB.) 
Zu 2.: Die FNP-Darstellung ‚Spielplatz‘ steht im Einklang mit der als Ausgleichsmaßnahme vorgesehenen exten-
siven Begrünung und der Bepflazung von Teilflächen. Die Spielplatzfunktion ist in der Konzeption der Aus-
gleichsmaßnahme berücksichtigt. Bzgl. der Wohnbaufläche W 15 wird mit dem FNP eine Abweichung von der 
bisherigen Ausgleichskonzeption des B.Plans Nr. 3.IV und zumErsatz der Ausgleichsfunktion ein Rückgriff auf 
andere Ausgleichsflächen in der Gemeinde oder auf ein Ökokonto (sh. Pkt. 3 der Stellungnahme) beabsichtigt – 
vgl. Begründung (Pkt. 9.2.5.6). 
Zu 3.: Das Areal „W 15“ war Gegenstand der Standortprüfung für eine Nahversorgungseinrichtung (vgl. hierzu  
Planbegründung Pkt. 4.4) 
 
GE3 ist nicht Gegenstand der durchgeführten Ergänzungsbeteiligung nach § 4a (3) BauGB. 
Ein Hinweis auf die Beachtung der verkehrlichen Erschließungsanforderungen des Gewerbegebietes und die 
Ausbauerfordernisse des Waldweges imrahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde in die Planbegründung 
(Pkt. 4.3, 5) aufgenommen. 
Eine Anbindung an den Steinbecker Weg ist nicht Bestandteil der FNP-Entwicklungsvorstellungen. 
 
 
 
 
 
Die Erschließung des Bereichs der bisherigen Rinderanlage soll über die bisherige Zufahrtstraße zur Rinderan-
lage und über eine Einmündung am Wad´ffenhaus Fuchs erfolgen. Eine entsprechende Verkehrsfläche ist in 
der FNP-Änderung dargestellt. Der Wohnmobilplatz wird unverändert an den Strandweg angeschlossen; eine 
verkehrliche Verbindung zu den Baugebieten W 13, 14 ist nicht beabsichtigt. Die Mischverkehrsfläche Pappel-
weg ist aufgrund ihrer begrenzten Aufnahmekapazität und fehlender Ausbaupotenziale nur für untergeordnete 
Erschließungszwecke einzelner Baugrundstücke des Baugebietes SO/FH vorgesehen. Eine entsprechende 
Darlegung wurde in der Planbegründung ergänzt (Pkt. 5) 
 
Für die verbindlichen Bauleitplanung wird in der Planbegründung (Pkt. 5) ergänzend auf die erforderliche Be-
rücksichtigung ausreichender Sichtverhältnisse auf die übergeordnete Hauptstraße hingewiesen. 
 
 
Zur Berücksichtigung der verkehrlichen Belange bzgl. der Darstellung eine Baufläche für die Nahversorgung 
werden entsprechende Hinweise in der Planbegründung ergänzt (Pkt. 5). Grundsätzlich ist ein Anschluss an die  
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 15. 

17. Landkreis Rostock 01.12.16 
Bedenken und Anregungen Behandlung  
 

 

Dorfstraße / K10 in einem ausreichenden Abstand (> 70 m) zu der benannten Doppelkurve möglich. Bei Aktivie-
rung dieses Flächenpotenzials ist dazu auf der Bebauungsplan-Ebene zwischen einem Verkehrsanschluss in-
nerhalb der bestehenden Ortsdurchfahrt (nahe dem Wohngebiet „Schwemmkuhl“) zu Lasten der bestehenden 
Feldhecke und der verkehrstechnisch problematischeren Nutzung einer bestehenden Ackerzufahrt und Lücke in 
der Feldhecke abzuwägen. In Abhängigkeit von der derzeit noch unbestimmten Größenentwicklung des geplan-
ten Nahversorgungsstandortes kommt u.U. auch ein Anschluss an die Wohngebietsstraße Zum Wiesengrund 
mit Überplanung eines Teils der dort festgesetzten öff. Grüfläche in Betracht. 
 
Eine Erschließung der Baugfläche W 15 über den benannten Fuß-/Radweg ist nicht beabsichtigt. Hier ist eine 
separate Zuwegung in Höhe der bestehenden Einmündung ‚Lindenholt‘ beabsichtigt. Aufgrund der geringen 
Größe der Baufläche (Kita + max. 5 .. 7 WE) ist die Verkehrserschließung hier für die FNP-Ebene nicht darstel-
lungsrelevant und bleibt vollumfänglich dem entsprechenden B-Planverfahren überlassen. 
Die Bedenken wegen der Lage der geplanten Spielplatzfläche am stark befhrenen Sievershäger Weg sind un-
begründet. Die Fläche ist hinreichend groß bemessen, um Spiel- und Verweilangebote in hinreichendem 
Schutzabstand und/oder mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen unterzubringen. Ein Ausbau der Ver-
kehrsanlagen des Sievershäger Weges unter Berücksichtigung des planbedingt zunehmenden Querungsbe-
darfs ist bei der Umsetzungsplanung des Spielplatzes zu berücksichtigen – ein entsprechender Hinweis wird in 
die Planbegründung aufgenommen (Pkt. 5). 
 
 
Der auf Rostocker Stadtgebiet gelegene Teil der Ortsumgehung einschließlich Anbindung an den Ostabschnitt 
der Hauptstraße in Höhe des Elmenhorster Weges wurde im Plan geennzeichnet. 
Die nachrichtliche Darstellung der Ortsumgehung im Gemeindegebiet wurde an den aktuellen Stand der Plan-
feststellungsunterlagen angepasst. 
 
Die Anregungen und Hinweise des Landkreises wurden teilweise berücksichtigt. 
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40. Kreisverband der Gartenfreunde e.V. 11.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Zu den Bedenken im Zusammenhang mit der Bedeutung von Kleingärten für soziale Belange, für die wohnort-
nahe Erholung und auch die Artenvielfalt bestehen grundsätzlich keine divergierenden Auffassungen. Die Ge-
meinde hat in ihrer Entwicklungsplanung jedoch darüber hinausgehende Belange zu berücksichtigen und mit 
den vg. Aspekten abzuwägen. 
Wie bereits mit der Entscheidung v. 30.03.2017 klargestellt, sind dies insbesondere der bestehende Wohnbau-
landbedarf der Gemeinde und der gesetzliche Vorrang der Innenentwicklung vor der Inanspruchnahme extensi-
ver Flächen und auch das Fehlen alternativer Flächenpotenziale in ausreichender Größe. 
Die Überplanung der Kleingartenfläche durch Wohnbauflächen kann dabei keinen Verlust von Wohnqualität 
bewirken, sondern ermöglicht deren Erschaffung. Die ortstypische überwiegende Einfamilienhausstruktur mit 
Hausgärten und unterschiedlichen individuell gestalteten Begrünungsstrukturen stellt keinen so gravierenden 
Unterschied zu der angeführten Artenvielfalt in Kleingärten dar, daß die geplante Wohnbaufläche unzulässig 
wäre. 
Die Abwägungsentscheidung vom 30.03.2017 wird insoweit bestätigt; dieGemeinde hält an der Überplanung 
der Anlage als Wohnbaufläche W 11 fest. 
 
Die Bedenken werden nicht berücksichtigt. 
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41. Amt Warnow-West 11.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 
 

 

Die Kartengrundlage genügt den Anforderungen der Planzeichenverordnung hinsichtlich einer für den Planinhalt 
ausreichenden Erkennbarkeit des Bebauungs- und Nutzungszustandes bzgl. der planbetroffenen Flächen. Von 
einer Aktualisierung der Plangrundlage wurde deshalb abgesehen. 
Auswirkungen des BOV oder Unvereinbarkeiten mit den Plandarstellungen der FNP-Änderung sind nach 3-
facher Beteiligung der Flurneuordnungsbehörde nicht bekannt geworden. 
Eine Berichtigung von Gemeindegrenzen war nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens. Die Bedenken sind 
für das Änderungsverfahren irrelevant, weil die Darstellungen der FNP-Änderung keine Gemeindegrenzen be-
rühren.  
 
Der Nahversorgungsstandort wird letztlich als Sondergebiet Nahversorgung (SO/NV) dargestellt. Die Angaben 
auf S. 5, 24 der Begründung und in der Planzeichenerklärung wurden entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
Auf S. 7 wurden die Rechtsgrundlagen auf die jwls. akt. Fassung aktualisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Planzeichen für die Verkehrsfläche der gepl. Ortsumgehung ist in der Planzeichenerklärung enthalten 
(nachrichtl.Übernahme nach § 5 (4) BauGB). 
Die Bezeichnung von örtl.Hauptverkehrsflächen zur Darstellung der grundsätzlichen Erschließungsvorstellungen 
für die Bauflächen W13, W 14 und SO/FH (S. 21, 22) ist zutreffend. 
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41. Amt Warnow-West 11.09.2017, 10.08.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 

 
 

 
 

 

Die Feststellung „keine Gewässer“ ist für den Änderungsbereich 2 (W13, W 14 usw.) zutreffend. 
Der Hinweis auf die bestehenden Vorflutgewässer 2/1/2 bzw. 2/4/2 in Pkt. 5 der Begründung bezieht sich auf die 
Änderungsbereiche 3 (GE3) bzw. 5 (W11, W15), wobei auch hier unmittelbar innerhalb der Plandarstellungen 
keine Vorflutgewässer berührt sind. 
 
Die Darstellung der Grünfläche für Ausgleichszwecke am Strandweg in Elmenhorst entspricht der hierzu im 
Änderungsverfahren erfolgten Willensbildung der Gemeinde. Die Darlegung der akt. Eigentumssituation in Pkt. 7 
der Planbegründung wurde korrigiert und dahingehend ergänzt, dass die Umsetzung der Planungsabsicht ei-
nen Flächenerwerb voraussetzt.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Löschwasserbereitstellung ist Gegenstand der B-Plan-Ebene 
und kein Regelungsinhalt der FNP-Darstellungen. 
 
 
Bzgl. der OU Elmenhorst wird lediglich das Ergebnis der Planfeststellung zwecks Herstellung notwendiger Pla-
nungszusammenhänge nachrichtlich übernommen. Die Planung ist abgeschlossen und löst keine Erfordernisse 
einer flächenhaften Verkehrsplanung aus. Die etwaige Festlegung eines innerörtlichen Vorfahrtstraßennetzes 
gehört nicht zu den Regelungsinhalten eines F-Plans, bleibt den hierfür zuständigen Verwaltungsstellen bzw. 
weiterführenden planerischen Aktivitäten der Gemeinde jedoch unbenommen (gesonderte Konzeption). Soweit-
hierfür ein Erfordernis gesehen wird, wird um Vorbereitung und Vorlage zur Beratung in den Gremien der Ge-
meindevertretung gebeten. 
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 19. 

41. Amt Warnow-West 11.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

Die FNP-Änderung basiert kartographisch auf der Neufassung von 2004 des FNP Elmenhorst-Lichtenhagen, 
der seinerseits auf der Topographischen Karte des Landesvermessungsamtes M-V (Stand 1997) zurückgreift – 
sh. Planzeichnung. Eine Flurkarte liegt der Planung (üblicherweise) nicht zugrunde. Gren-
zen/Flurstücksbezeichnungen sind weder Gegenstand der Panung noch der verwendeten Plangrundlagen. 
Zu abweichenden/fehlerhaften Darstellungen der Gemeindegrenzen und zur Eignung der verwendeten Karten-
grundlage – s.o. 
Zur Eigentumssituation an der Grünfläche ‚Ausgleich‘ am Strandweg – s.o. 
 
 
 
Der Hinweis wurde in der Plandarstellung und in den Darlegungen der Planbegründung berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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B01. Erbengemeinschaft Stuhr 26.08.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 
 
 

Der Widerspruch gegen die Radwegetrasse wird zur Kenntnis genommen. 
Die Radwegetrasse ist als Hauptwander- und Radweg bereits Bestandteil des Flächennutzungsplans 2004. Er 
ist nicht mehr Gegenstand der 1. Änderung. Unter Berücksichtigung der Grenzen des Landschaftsschutzgebie-
tes, ist die ursprünglich beabsichtigte Ausdehnung der Baufläche SO/WF nach Norden nicht durchsetzbar. Die 
Radwegetrasse bleibt deshalb unverändert. 
Der geplante Radwanderweg nördlich der Ortslage Elmenhorst bildet einen Abschnitt des überregionalen Ost-
seeküstenradweges und ist als wichtiger Bestandteil der Bemühungen der Gemeinde um eine stärkere Teilhabe 
am Tourismusgewerbe anzusehen. Im Zusammenhang mit den am Nordrand von Elmenhorst geplanten Bau-
gebietsentwicklungen soll deshalb eine entsprechende Flächensicherung erfolgen. In der Planbegründung wur-
de ein entsprechender Hinweis vermerkt. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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B02. Dr. F. Mohr 21.08.2017, 19.06.2018  
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 
 
 
 
 

Zu 1.: Mit der Darstellung einer Standortreserve für eine Nahversorgungseinrichtung wird ein Anliegen umgesetzt, das 
von einem Teil der Lichtenhäger Bevölkerung an die Gemeindevertretung herangetragen wurde. Die Gemein-
devertretung entscheidet hier in ihrer prioritären Zuständigkeit für die Belange der örtlichen Gemeinschaft. Dabei wer-
den die in der Vorentwurfsphase von Anwohnern des gewählten Standortes geäußerten Bedenken gegen die heranrü-
ckende Planung zurückgestellt; sie sind nicht schutzbedürftig. Dem Vorsorgegedanken wird insoweit vor-rangig Rech-
nung getragen. Berücksichtigung fanden jedoch die Anregungen über eine Integration einer Nahversorgungseinrich-
tung in die innerörtlichen gemischten Bauflächen zugunsten des Vorsorgeaspektes: Eine Inanspruchnahme der Fläche 
SO/NV am nördlichen Ortsrand von Lichtenhagen soll nur nur dann erfolgen, wenn eine Integration der Funktion im 
Ortskern von Lichtenhagen nicht realisierbar ist (vgl. Planbegründung Pkt. 4.4). Die Fläche erhält damit eine Reserve-
funktion. Die Flächendarstellung berücksichtigt mit der Beschränkung auf ein kleinteiliges Angebot < 800 m² Vfl. teil-
weise auch behördliche Hinweise darauf, dass für das Gemeindegebiet ein ausreichendes Nahversorgungsangebot 
verfügbar sei. Dem war allerdings entgegenzuhalten, dass die fußläufige Erreichbarkeit eines Nahversorgungsangebo-
tes von Teilen der Lichtenhäger Bevölkerung zurückliegend bemängelt wurde. Darüber hinaus ist aufgrund von Ent-
wicklungsabsichten eines ansässigen Gewerbebetriebes in Elmenhorst mittelfristig ein Verdrängungsdruck auf einen 
dort bestehenden Nahversorger zu berücksichtigen. Die Gemeinde hält deshalb an dem Vorsorgegedanken zur Plat-
zierung einer fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeit in Lichtenhagen fest und stellt dazu unter teilweiser Berück-
sichtigung von Anwohnerbedenken ein Sondergebiet im FNP dar.  
Die Planungsabsicht, am Standort eine Einkaufsmöglichkeit mit einer Tankstelle zu kombinieren und eine Umsetzung 
dadurch aussichtsreicher zu gestalten, wurde unter Berücksichtigung von Anwohnerbedenken und dem o.a. Pla-
nungsvorrang für einen integrierten Standort aufgegeben. Die Darstellung GEe 4 (0,42 ha) im Planentwurf v. 
30.03.2017 wurde deshalb mit dem 2. Entwurf v. 28.02.2018 in ein zweckgebundenes Sondergebiet gewandelt 
(SO/NV, 0,25 ha). 
Über die Einlassungen bzgl. des Aspektes ‚Landschaftsbild‘, ‚Grünzäsur‘ wurde bereits aufgrund der Stellungnahme v. 
25.11.2016 mit Beschluss v. 30.03.2017 entschieden.  
Zu 2.: Die auch unter Berücksichtigung der Sportplatzproblematik beabsichtigte Wohnbau-Flächenreserve W 12 ist 
nicht mehr Bestandteil des Entwicklungskonzeptes. Die Darstellung erwies sich aufgrund von regionalplanerischen 
Vorgaben und von Bedenken der Nachbargemeinde Rostock als nicht umsetzbar. 
Der Hinweise auf eine Unterbringngsmöglichkeit für einen Sportplatz im Areal des geplanten Baugebietes GE 3 in 
Elmenhorst wird dankend aufgegriffen und weiter verfolgt. Zwar bestand der Lösungsansatz bisher nicht in einem 
Flächentausch, sondern in einem Ankauf und Verbleib der Sportfläche am bisherigen Standort, jedoch sind die ge-
schilderten Vorteile am Standort GE 3 wg. erkennbar geringerer potenzieller Nutzungskonflikte nachvollziehbar. Da 
eine Sportanlage gem. § 8 BauNVO in einem Gewerbegebiet ohne weiteres zulassungsfähig ist, bedarf es keiner 
Änderung der FNP-Darstellung. In der Planbegründung wurde hierzu jedoch eine entsprechende Ergänzung aufge-
nommen (Pkt. 4.3). Die m. Schr. v. 19.06.18 geäußerten Bedenken gegen die Erforderlichkeit des GE3 bleiben unbe-
rücksichtigt; GE3 war nicht Bestandteil der Ergänzungsbeteiligung (§ 4a (3) S. 2 BauGB). 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt.  
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B03. H. Schultz 21.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

(Die Stellungnahme beziegt sich auf die ergänzende öff. Auslegung (2. Entwurf) vom 25.05.2018 bis zum 
25.06.2018) 
 
Der geplante Generationenspielplatz ist nicht Gegenstand der o.g. Ergänzungsbeteiligung. Diese war gem. § 4a 
(3) S. 2 BauGB inhaltlich auf die Streichung der Wohnbaufläche W12, das Sondergebiet Nahversorgung SO/NV, 
die Streichung der Mischgebietserweiterung MI3 und auf die Reduzierung der Bauflächen SO/WF, W14b, 
SO/FH beschränkt. 
Insoweit wird auf die Abwägungsentscheidung v. 30.03.2017 verwiesen, die m. Schr. v. 09.08.2017 mitgeteilt 
wurde. 
Die Anregungen für die Ausgestaltung der künftigen Spielplatzfläche werden gleichwohl zur Kenntnis genom-
men, um sie in die zu gegebener Zeit vorgesehene Ausführungs und Umsetzungsplanung einfließen zu lassen. 
Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Planbezeichnung „Generationenspielplatz“ keineswegs zufällig ge-
wählt wurde. Sie weist auf die Absicht hin, die Ausstattung sowohl an dem Bedarf der Kinder als auch älterer 
Einwohner auszurichten. Die Vermutung zu Sandkästen und Rutschen für Kleinkinder geht an den vorgesehe-
nen Ausstattungszielen vorbei. Diesbezüglich wird den Einlassungen zugestimmt, dass diese Elemente zweck-
mäßiger Weise auf den Wohngrundstücken unterzubringen sind. Klarzustellen ist jedoch, dass ein Großteil der 
angeregten Nutzungen in dieser siedlungsintegrierten Lage nicht umsetzbar sein werden. Insbesondere ist 
Fußball, Volleyball und Basketball nicht mehr von der immissionsrechtlichen Privilegierung von Kinderspielplät-
zen erfasst (vgl. Abwägungsentscheidung v. 30.03.2017). Eine derart ausgestalte Freizeitanlage wäre als Bolz-
platz zu qualifizieren, der bereits aufgrund der bestehenden Nachbarschaft der Wohngebiete Ahrensholt und 
Evershäger Weg auf Lärmkonflikte mit bestehenden Nutzungen stieße.  
Das Grundanliegen der Stellungnahme, der Spiel- und Freizeitbedarf der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen 
und auch jungen Erwachsenen, wird zum Anlass für weitergehende Planungsüberlegungen genommen, die 
jedoch nicht Gegenstand der akt. FNP-Änderung sind oder werden. Die Prüfung eines Flächenbedarfs für die 
Freizeitgestaltung der vg. Altersgruppen wird deshalb in weiterführende Planungsüberlegungen der Gemeinde 
hinsichtlich der Ausweisung geeigneter Flächen aufgenommen. In der Planbegründung wird ein entsprechender 
Hinweis dazu ergänzt (Pkt. 4.2, 6).  
 
Die Anregung wird teilweise berücksichtigt.  
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B05 U. Küster, W. Seidel 09.09.17 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 
 

Einkaufsmöglichkeit / Nahversorgung, Lichtenhagen 
Die Flächenvorsorge für eine Einkaufsmöglichkeit in Lichtenhagen wurde mit dem Änderungsentwurf v. 30.03.2017 
und sodann dem 2. Entwurf v. 28.02.2018 im Umfang reduziert und planerisch nachrangig in den Entwicklungskontext 
der Gemeinde eingeordnet (SO/NV, sh. Planbegründung: Klarstellung Pkt. 4.4). Dabei wurden die Bedenken der Stel-
lungnahmen v. 29.11.2016 und v. 09.09.2017 teilweise berücksichtigt, an dem Gedanken der Flächenvorsorge jedoch 
grundsätzlich festgehalten. Mit der Darstellung einer Standortreserve für eine Nahversorgungseinrichtung wird ein 
Anliegen umgesetzt, das von einem Teil der Lichtenhäger Bevölkerung an die Gemeindevertretung herangetragen 
wurde. Die Gemeindevertretung entscheidet hier in ihrer prioritären Zuständigkeit für die Belange der örtlichen Ge-
meinschaft. Dabei werden die in der Vorentwurfsphase von Anwohnern des gewählten Standortes geäußerten Beden-
ken gegen die heranrückende Planung zurückgestellt; sie sind nicht schutzbedürftig. Dem Vorsorgegedanken wird 
insoweit vorrangig Rechnung getragen. Berücksichtigung fanden jedoch die Anregungen über eine Integration einer 
Nahversorgungseinrichtung in die innerörtlichen gemischten Bauflächen zugunsten des Vorsorgeaspektes: Eine Inan-
spruchnahme der Fläche SO/NV am nördlichen Ortsrand von Lichtenhagen soll nur nur dann erfolgen, wenn eine 
Integration der Funktion im Ortskern von Lichtenhagen nicht realisierbar ist (vgl. Planbegründung Pkt. 4.4). Die Fläche 
erhält damit eine Reservefunktion. Die Flächendarstellung berücksichtigt mit der Beschränkung auf ein kleinteiliges 
Angebot < 800 m² Vfl. teilweise auch behördliche Hinweise darauf, dass für das Gemeindegebiet ein ausreichendes 
Nahversorgungsangebot verfügbar sei. Dem war allerdings entgegenzuhalten, dass die fußläufige Erreichbarkeit 
eines Nahversorgungsangebotes von Teilen der Lichtenhäger Bevölkerung zurückliegend bemängelt wurde. Darüber 
hinaus ist aufgrund von Entwicklungsabsichten eines ansässigen Gewerbebetriebes in Elmenhorst mittelfristig ein 
Verdrängungsdruck auf einen dort bestehenden Nahversorger zu berücksichtigen. Die Gemeinde hält deshalb an 
dem Vorsorgegedanken zur Platzierung einer fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeit für die Lichtenhäger in Lich-
tenhagen fest.  
Die Planungsabsicht, am Standort eine Einkaufsmöglichkeit mit einer Tankstelle zu kombinieren und eine Umsetzung 
dadurch aussichtsreicher zu gestalten, wurde unter Berücksichtigung von Anwohnerbedenken und dem o.a. Pla-
nungsvorrang für einen integrierten Standort aufgegeben. Die Darstellung GEe 4 (0,42 ha) im Planentwurf v. 
30.03.2017 wurde deshalb mit dem 2. Entwurf v. 28.02.2018 in ein zweckgebundenes Sondergebiet gewandelt 
(SO/NV, 0,25 ha). 
Über die Einlassungen bzgl. des Aspektes ‚Landschaftsbild‘ wurde bereits aufgrund der Stellungnahme v. 29.11.2016 
mit Beschluss v. 30.03.2017 entschieden. 
Gewerbegebiet GE3; Elmenhorst 
Auf die einschlägige Entscheidung v. 30.03.2017, die m. Schr. v. 09.08.2017 mitgeteilt wurde, wird verwiesen. Zusätz-
liche Bedenken oder Anregungen wurden mit der Stellungnahme v. 09.09.2017 nicht vorgebracht. 
Verkehrsauswirkungen der Baugebiete W 12 – W 14, SO/FH 
Das Baugebiet W 12 ist nicht mehr Gegenstand der FNP-Änderung, diesbezüglich sind die Bedenken wg. unvertret-
barer Verkehrsbelastungen der Anwohner deshalb gegenstandslos geworden. Die in Elmenhorst vorgesehenen Ent-
wicklungsflächen werden über die Hauptstraße verkehrlich angebunden, die durch die geplante Ortsumumgehung 
perspektivisch eine Entlastung erfährt und insoweit den erforderlichen Entscheidungsspielraum für die besagten Ent-
wicklungen bietet. Zu den ursprünglichen, nunmehr mit dem 2. Entwurf v. 28.02.2018 reduzierten Flächenentwicklun-  
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gen, wurde auf der Vorentwurfsebene eine jeweils gebietsbezogene Verkehrsmengenabschätzung nach den „Hinwei-
sen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (FGSV, 2006) vorgenommen. Die Ergebnisse waren 
Gegenstand der Einwohnerversammlung am 25.02.2016. Bedenken wegen einer unvertretbaren Belastung von An-
wohnern waren aus den Prognoseergebnissen nicht ableitbar. 
 
Die 1. Änderung des FNP 2004 fußt auf der im Ursprungsplan – der Neufassung des FNP von 2004 – angelegten 
Planungskonzeption. Gegenstand der Planänderung sind einzelne Änderungsbereiche aufgrund punktueller, räumlich 
abgegrenzter Entwicklungserfordernisse. Die angeregte Neubetrachtung einer zukunftsweisenden Gemeindeentwick-
lung erfordert eine umfassende Prüfung aller Entwicklungsbelange der Gemeinde und eine davon abgeleitete Ände-
rung der Grundkonzeption der Flächennutzung im Gemeindegebiet. Dies war / ist nicht Gegenstand des aktuellen 
Änderungsverfahrens. Im Übrigen war die Beteiligung zum 2. Entwurf v. 28.02.2018 inhaltlich auf einzelne Änderungen 
gegenüber dem zuvor öff. ausgelegten Änderungsentwurf v. 30.03.2017 beschränkt (§ 4a (3) S. 2 BauGB). Die 
zweckdienlichen Hinweise zur Gesamtentwicklung der Gemeinde werden insoweit zur Kenntnis genommen, bleiben 
jedoch aus den o.g. Gründen in diesem Änderungsverfahren unberücksichtigt. 
 
Fehlende Ortsmitte Elmenhorst – nicht Gegenstand der Planänderung, s.o. 
 
Zu 1.: Einkaufsmöglichkeit Lichtenhagen (SO/NV) – auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 09.09.2017 und die 
Abwägungsentscheidung v. 30.03.2017 bzgl. des Landschaftsbildes wird verwiesen.  
Der im Änderungsplan ausgewiesenen Fläche SO/NV liegt eine Standortabwägung mit dem Flächenpotenzial des 
ehem. Garagenstandortes in Lichtenhagen zugrunde (Planbegründung Pkt. 4.4). Entscheidungserheblich war neben 
dem Erreichbarkeitsgedanken auch ein in der Lebenswirklichkeit darstellbares Investitionsinteresse, das sich insbe-
sondere auf Aspekte wie ‚Sichtbarkeit‘ des Standortes und damit verbundenen ‚Umsatzerwartungen‘ gründet. Die 
Erreichbarkeit mag an keinem der beiden Standortalternativen optimal sein, ist jedoch bereits rein arithmetisch für die 
Mehrzahl der Lichtenhäger Bevölkerung günstiger als der ca. 1,3 km entferntere Einzelhandelsstandort Elmenhorst 
oder die Einkaufsmöglichkeiten in Lütten Klein. Unter Hinweis auf die fortbestehende Entscheidung einer vorrangigen 
Standortsuche in integrierter Lage von Lichtenhagen hält die Gemeinde deshalb an der Darstellung der Sonderge-
bietsfläche SO/NV als Vorsorgeplanung fest. 
 
Zu 2.: Gewerbegebiet GE 3 in Elmenhorst 
Die Fläche war nicht Gegenstand des ergänzenden Beteiligungsverfahrens (25.05.- 25.06.2018). Die Ausführungen in 
der Planbegründung werden beibehalten; sie wurden in der landesplanerischen Stellungnahme des für die Regional-
planung zuständigen Amtes für Raumordnung und Landesplanung v. 14.06.2018 nicht beanstandet. 
Unverständlich bleibt, warum Anwohner (Einzelgrundstücke am Steinbecker Weg bzw. am Waldweg) aufgrund ihrer 
derzeitigen Außenbereichslage vor etwaigen Auswirkungen der beabsichtigten Gewerbeentwicklung nicht geschützt 
werden sollten – hierzu wird das Konfliktbewältigungspotenzial des B-Plans verwiesen, der für die Umsetzung der 
Planungsabsicht erforderlich wird. 
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Zu 3.: Wohnbaubedarf allgemein 
In der Begründung ist eine ausführliche Bedarfsbegründung dargelegt, die sich i.W. auf einen prognostizierten Ein-
wohnergewinn von 7,5% (SUR-Bevölkerungsprognose 2030) und auf erhöhte Kennziffern für die Wohnflächenausstat-
tung je Einwohner sowie auch sinkende Haushaltsgrößen stützt. 
Die Gemeinde reagiert mit ihrer Planungsvorsorge auf die Nachfragesituation, die für das Gemeindegebiet eine klare 
Sprache zugunsten des freistehenden Einfamilienhauses spricht. Dies wird in der Planbegründung entsprechend 
dargelegt. Eine Nutzung noch bestehender Wohnbaupotenziale auf Einzelstandorten oder den mit der 1. Änderung 
vorgesehenen Ergänzungsflächen für eine Mehrfamilienhausbebauung schließen die FNP-Darstellungen jedoch nicht 
aus. Der Plan steht dem mitgeteilten Anliegen einer verstärkten Nutzung der Flächen für Wohnformen außerhalb des 
Einfamilienhauses deshalb nicht entgegen. 
 
Zu 4.: Tourismusentwicklung 
Die Hinweise zu weiterführenden Aufgabenfeldern im Bereich der Tourismusentwicklung wurden zutreffend benannt. 
Die Gemeinde sieht den Beginn der Wertschöpfungskette jedoch zunächst beim Touristen selbst. Um am Tourismus 
stärker zu partizipieren, soll dieser in die Gemeinde geholt werden und dafür ein adäquates Beherbergungsangebot 
vorfinden. Ein alleiniger Ausbau der Infrastruktur erscheint hierfür nicht ausreichend ist aber gleichwohl erforderlich. 
Hierfür bedarf es jedoch organisatorischer und investiver Maßnahmen, die ein Flächennutzungspln nicht zu leisten 
vermag. 
 
Zu 6.: Richtig ist, dass die HRO in unterschiedlichen Szenarien und an vielfältigen Standorten Übrlegungen über zu-
sätzliche Wohnbauentwicklungen anstellt. Diese Überlegungen haben bisher nicht die Konkretheit und den Reifegrad 
erreicht, der eine Reflexion in den Planungen der Gemeinde E/L zuließe. Die Gemeinde hat sich in ihrem FNP - Ände-
rungsverfahren mit der HRO pflichtgemäß abgestimmt. Die HRO hat in ihren Stellungnahmen keine Planungsabsich-
ten mitgeteilt, die im Planungskonzept zu berücksichtigen wären oder die irgendwelche Auswirkungen und Wechsel-
wirkungen erkennen ließen.  
 
Formales: 
Die Beurteilungsbasis ist jeweils angegeben. Die Begründung zum Wohnbaubedarf fußt i.W. auf  Basiszahlen von 
12/2015; der Zeitbezug weiterer Basiskennziffern ist dem Begründungstext jeweils im Einzelnen zu entnehmen. 
 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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Zu 1.: Die Beteiligungsvorschriften des BauGB (§ 3 (1), (2); Neufassung § 4a (4) BauGB – wirksam seit 
13.05.2017) wurden im Aufstellungsverfahren wie folgt beachtet: 25.02.16 EW-Versammlung/Planungsziele 
FNP-Änderung; 09.11.- 29.11.2016 Auslegung Vorentwurf v.  20.10.16; 11.08.- 11.09.2017 öff. Auslegung Ent-
wurf v. 30.03.17; 25.05.- 25.06.2018 Auslegung 2. Entwurf/eingeschränkte Ergänzungsbeteiligung. Eine öffentli-
che Vorstellung des geänderten Entwurfs oder vergleichende Betrachtungen zwischen Vorentwurf und Entwurf 
mögen zweckmäßig und wünschenswert sein, sind jedoch nicht Bestandteil der Beteiligungsvorschriften.  
 
 
Es wird um vollständige Kenntnisnahme des Sachzusammenhanges gebeten: Die Darlegungen „degressive 
Tendenz“ beschreiben jwls. den Zeitraum 2003 – 2012 bzw. 2001-2012 (vgl. akt. Planbegründung S. 3, 11) und 
begründen keineswegs die progressiven Entwicklungsziele der Gemeinde.  
Die Nachfrage nach Wohnbauflächen wird anhand der Wohnungsbau-Nachfrageprognose für den Stadt-
Umland-Raum bis 2030 geschildert. Ein wahrgenommener Nachfragedruck am Wohnungsmarkt veranlasste die 
Entscheidung zur FNP-Änderung (Entwurf Planbegründung v. 07.08.17, inzwischen geänderte Wortwahl – 2. 
Entwurf der Planbegründung v. 28.02.18). Als Basiszahl der EW-Entwicklung wird die Angabe des stat. Landes-
amtes von 12/2015 genannt (entspricht der Basiszahl des SUR-Entwicklungsrahmens). 
Die Entwicklungsperspektive wurde mit dem 2. Entwurf der FNP-Änderung geändert: 4.340 EW; Tabelle 1 (gepl. 
Einwohner- und Wohnungsentwicklung) wurde angepasst. Die Differenz zw.120 WE (Bedarf) und 105 WE (Dar-
stellung FNP) wurde in den Erläuterungen mit einem Nachverdichtungspotenzial von 15 WE begründet – Ent-
wurf Begründung v. 07.08.17, S. 16 bzw. auch 2. Entwurf Begründung v. 28.02.18, S. 15). 
 
Zu 2.: Die FNP-Änderung baut in der Neufassung des FNP von 2004 angelegten Planungskonzeption auf. Ge-
genstand der Planänderung sind einzelne Änderungsbereiche aufgrund punktueller, räumlich abgegrenzter 
Entwicklungserfordernisse. Die angeregte Neubetrachtung einer zukunftsbezogenen Gemeindeentwicklung 
erfordert eine umfassende Prüfung aller Entwicklungsbelange der Gemeinde und eine davon abgeleitete Ände-
rung der Grundkonzeption der Flächennutzung für das gesamte Gemeindegebiet. Dies war / ist nicht Gegen-
stand des aktuellen Änderungsverfahrens.  
Dies steht allerdings einer Richtungsdiskussion „Vorstadt vs. Dorfcharakter“ und einer Umsetzung der zu erwar-
tenden Meinungsbildung in weiteren Planungsbemühungen der Gemeinde nicht entgegen. 
 
Zu 3.: Der Bedeutung der Innenentwicklung wird zugestimmt. Die Bestandsanalyse zu Beginn des Änderungs-
verfahrens ergab ein (belastbares) Potenzial von 15 Wohnbaugrundstücken. Weitere „Verdachtsflächen“ blieben 
unberücksichtigt, wenn die Innenbereichseigenschaft nicht hinreichendklar festgestellt werden konnte oder er-
kennbar wurde, dass andere Gründe einer kurz-/mittelfristigen Bereitstellung für den Wohnungsbaumarkt ent-
gegenstehen könnten. Die Innenentwicklungsreserve (15 WE) blieb bei der Bedarfsermittlung für planerisch neu 
auszuweisende Flächen außer Betracht, weil hierfür ja gerade die Flächenverfügbarkeit im Siedlungsbestand 
nachgewiesen wurde. 
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Zu 4.: Die Kategorie „Rückkehrer“ gibt den politischen Willen der Gemeinde wieder, hierfür einen Entwicklungs-
spielraum einzuplanen. Eine genaue „Umsetzungskontrolle“ ist weder beabsichtigt noch möglich. Dieser Flä-
chenbedarf wird letztlich in der allgemeinen Wohnbauentwicklung aufgehen und genügt insoweit den Zwecken 
der Flächennutzungsplanung. 
Zu 5.: Tatsächlich ergeben sich aus dem Zusammenhang „Eigentümerwechsel“ Vakanzen für Zuzüge. Der Frei-
zug bestehender Wohnungen, insbes. EFH, generiert jedoch auch eine Nachfrageposition nach i.d.R. altersge-
rechtem Wohnen. Diese wurde zu 50% als Entwicklungsbedarf für zusätzliche Wohnbauflächen berücksich-
tigt,da hierfür anderweitig keine  ausreichenden Flächen verfügbar sind. 
Zu 6.:Eine Tankstelle ist nicht mehr Bestandteil der Planungsüberlegungen (2.  Entwurf v. 28.02.18). 
Zu 7.: Der im Änderungsplan ausgewiesenen Nahversorgungsfläche liegt eine Standortabwägung mit dem Flächen-
potenzial des ehem. Garagenstandortes in Lichtenhagen zugrunde (Planbegründung Pkt. 4.4). Entscheidungserheb-
lich waren neben dem Erreichbarkeitsgedanken auch Standorteigenschaften wie ‚Sichtbarkeit‘, ‚Umsatzerwartungen‘ 
…, um möglichst realistisch ein Investitionsinteresse zu generieren. Die Erreichbarkeit mag an keinem der beiden 
Standortalternativen optimal sein, ist jedoch bereits rein arithmetisch für die Mehrzahl der Lichtenhäger Bevölkerung 
günstiger als der ca. 1,3 km entferntere Einzelhandelsstandort Elmenhorst oder die Einkaufsmöglichkeiten in Lütten 
Klein. Unter Hinweis auf die fortbestehende Entscheidung einer vorrangigen Standortsuche in integrierter Lage von 
Lichtenhagen (sh. 2. Entwurf der Planbegründung: Klarstellung der „Reservefunktion“ in Pkt. 4.4) hält die Ge-
meinde deshalb an der Darstellung der Sondergebietsfläche SO/NV als Vorsorgeplanung fest. Mit der Darstellung 
SO/NV wird ein Anliegen umgesetzt, das von einem Teil der Lichtenhäger Bevölkerung an die Gemeindevertre-
tung herangetragen wurde. Die Gemeindevertretung entscheidet hier in ihrer prioritären Zuständigkeit für die 
Belange der örtlichen Gemeinschaft. Dabei werden die von Anwohnern des Standortes geäußerten Bedenken 
gegen die heranrückende Planung zurückgestellt; sie sind nicht schutzbedürftig. Dem Vorsorgegedanken wird 
insoweit vorrangig Rechnung getragen. Die Flächendarstellung berücksichtigt mit der Beschränkung auf ein 
kleinteiliges Angebot < 800 m² Vfl. teilweise auch behördliche Hinweise darauf, dass für das Gemeindegebiet 
ein ausreichendes Nahversorgungsangebot verfügbar sei. Dem war allerdings entgegenzuhalten, dass die fuß-
läufige Erreichbarkeit eines Nahversorgungsangebotes von Teilen der Lichtenhäger Bevölkerung zurückliegend 
bemängelt wurde. Darüber hinaus ist aufgrund von Entwicklungsabsichten eines ansässigen Gewerbebetriebes 
in Elmenhorst mittelfristig ein Verdrängungsdruck auf einen dort bestehenden Nahversorger zu berücksichtigen. 
Zu 8.: Die Verkehrsentwicklung in Lichtenhagen wird (nach Aufgabe der Planungsabsicht W12/Zu den Tannen) nur 
marginal durch die Darstellungen der FNP-Änderung beeinflusst (+ ca. 20 WE) und erübrigt Betrachtungen über 
Auswirkungen auf den Denkmalbereich. Bei der Entwicklungsplanung in Elmenhorst werden die neuen Entschei-
dungsspielräume genutzt,die sich aus der geplanten Ortsumgehung und Anbindung an die B 103/Stadt Rostock 
ergeben. Die kleinräumige Verträglichkeit der planerisch ausgelösten Verkehrsentwicklung wurde auf der Vorent-
wurfsebene anhand einer jeweils gebietsbezogenen Verkehrsmengenabschätzung nach den „Hinweisen zur Schät-
zung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (FGSV, 2006) vorgenommen und auf der Einwohnerversammlung 
am 25.02.2016 erläutert. 
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Zu 9.: Die Ausweisung der Ferienhausfläche ist Bestandteil der Planungsvorsorge der Gemeinde. Sie dient der 
Erweiterung der Erwerbsgrundlagen und Wertschöpfung im Gemeindegebiet. Eine stärkere Teilhabe an der 
Tourismusentwicklung erfordert ein adäquates Beherbergungsangebot. Das Ferienhaussegment erscheint im 
Vergleich zu anderen Beherbergungsformen bzw. auch anderen denkbaren Tourismusinvestitionen als die für 
die Gemeindestruktur geeignetste Entwicklung. Die Befürchtung von ökologischen Schäden erscheint unbe-
gründet; sie ist jedenfalls mit dem verfügbaren Planungsinstrumentarium handhabbar und auf ein Minimum 
reduzierbar. Die Lage des geplanten FH-Gebietes am Rand von Elmenhorst gestattet eine für das Ortsbild und 
die Siedlungsstruktur schadlose städtebauliche Einfügung – auch Rollläden in diesem Bereich, die mit dem 
FNP nicht ausgeschlossen werden können, werden für die Ortslage Elmenhorst deshalb vsl. kein Bild der Ver-
ödung zeichnen. Der Hinweis auf „Rollladen-Siedlungen“ kann jedoch bei der verbindlichen Bauleitplanung (B-
Plan) durch entsprechende Bauvorschriften durchaus Berücksichtigung finden.  
Zu 10.: Auf die Heimatstube wurde ergänzend an bezeichneter Stelle der Planbegründung hingewiesen. 
Zu 11.: Im Tenor ähnlich lautende Stellungnahmen hat die HRO auch im Rahmen des FNP - Änderungsverfah-
rens abgegeben. Dazu ist klarzustellen, dass die Gemeinde über ihre kommunalen Entwicklungsbelange zu-
nächst in eigener Verantwortung entscheidet und die Ergebnisse sodann mit der HRO und den anderen Nach-
bargemeinden abstimmt. Die Begriffswahl „Wohnraumergänzungsstandort“ geht auf Abstimmungen mit dem 
Amt f. Raumordnung und Landesplanung (ARL) zurück, das für die Regionalentwicklung verantwortlich zeich-
net. Die Gemeinde hat aufgrund der Stellungnahme der HRO v. 06.03.2017 und des Standes der Fortschrei-
bung des SUR-Entwicklungsrahmens Anpassungen in Ihren Entwicklungsvorstellungen und entsprechende 
Bauflächenreduzierungen vorgenommen (W12, W14 / 2. Entwurf d.FNP-Änderung). Die letztlich geplante 
Wohnbauentwicklung entspricht damit den im inzwischen abschließend fortgeschrieenen Entwicklungsrahmen 
für Elmenhorst/Lichtenhagen bis 2025 vorgesehenen Wohnbaukontingent und schreibt in Abstimmung mit dem 
ARL diese Entwicklung bis 2030 fort. Das ARL hat m. Schr. v. 14.06.2018 festgestellt, „dass auch der 2. Entwurf 
der 1. Änderung des FNP der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist.“ Die HRO hat der Fortschreibung des SUR-Entwicklungsrahmens am 27.06.18 unter dem Vorbe-
halt einer Neufassung von § 16 des Finanzausgleichsgesetzes oder eines interkommunalen Interessenaus-
gleichs zugestimmt. Beide Vorbehalte sind nicht Regelungsgegenstand der komm. Bauleitplanung und spielen 
insoweit im FNP keine weitere Rolle. Der Anregung einer Einstellung des Verfahrens zur 1. Änderung des FNP 
2004 wird deshalb nicht gefolgt. 
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Es hat der 2. Entwurf der Begründung zur 1. Änderung des FNP 2004 vorgelegen. Bei der fehlerhaften Da-
tumsangabe (Stand: 28.02.2017) handelt es um einen für jedermann offensichtlichen Schreibfehler. 
 
Die Kartengrundlage genügt den Anforderungen der Planzeichenverordnung hinsichtlich einer für den Planinhalt 
ausreichenden Erkennbarkeit des Bebauungs- und Nutzungszustandes bzgl. der planbetroffenen Flächen. Von 
einer Aktualisierung der Plangrundlage wurde deshalb abgesehen. 
 
 
Zu 1.: Flächenhafte auswirkungen der Energiewende auf die Flächennutzungsplanung der Gemeinden sind 
grundsätzlich nicht auszuschließen, insbesondere wenn ein Lösungsansatz in lokalen Gemeinschaftsanlagen 
gesucht wird. Der Themenkomplex ist jedoch nicht Gegenstand dieser FNP-Änderung und gehört auch nicht zu 
den Änderungsinhalten, auf die die Ergänzungsbeteiligung (25.05.- 25.06.2018) gem. § 4a (3) BauGB be-
schränkt war. 
Eine Konkretisierung der Vorstellungen zur energetischen Entwicklungsplanung der Gemeinde, insbesondere 
Hinweise zu flächenbezogenen Auswirkungen bleiben gleichwohl unbenommen und können bei entsprechen-
der Entscheidungsreife Gegenstand weiterführender Planungsüberlegungen der Gemeinde werden.  
 
Zu 2.: Das in der Frage zuständige ARL hat der Planänderung m. Schr. v. 14.06.2018 zugestimmt. Denkmalge-
schützte Anlagen/Ensembles oder ihr Umfeld werden von der 1. Änderung des FNP 2004 nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.:  s.o., Stellungnahme v. 11.09.2017 - zu 2.:  
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Zu 4.: Bei der Vielzahl berührter Belange und betroffener Fachgebiete ist es bei allem Bemühen um eine nach-
vollziehbare und qualifizierte Textbegründung unvermeidbar, auf Fachbegriffe und bisweilen komplizierte Zah-
lenzusammenhänge zurückzugreifen, die in Anl. 1 des Schreibens kritisiert werden. Soweit dies zu Verständnis-
problemen führt, wird empfohlen von dem Beratungsangebot im Amt Warnow-West Gebrauch zu machen oder 
externe Fachberatung einzuholen.    
Zu den verfahrensrechtlichen Kritikpunkten wie auch der (weiter unten) wird auf die Ausführungen zur Stellung-
nahme v. 11.09.2017 (s.o. - zu 2.:) verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Planungsansätze unter Berücksichtigung der Stellungnahme v. 
11.09.2017 (und weiterer Stellungnahmen) angepasst wurden, indem für einen größereren Anteil „Zuzügler“ eine 
Nachnutzung des bereits vorhandenen Wohnungsbestandes angenommen wurde. Dabei geht der Einwohner-
nachzug im Bestand altersbedingt i.d.R. mit einem zahlenmäßigen Einwohnerzuwachs einher. Das geänderte 
Verhältnis zwischen abnehmendem WE-Bedarf (Neubau) bzw. abnehmender Entwicklungsfläche und der Ein-
wohnerzunahme insgesamt stellt insoweit keinen Widerspruch dar. 
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Anlage 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
  
Der Unterschied zwischen einem zahlenmäßig ermittelten Entwicklungsbedarf (102 WE – 2. Entwurf der Planbe-
gründung S. 8) und der in die Planung tatsächlich eingestellte Entwicklungsperspektive (100 WE – S. 15/Tab. 1) 
ist auf der FNP-Ebene irrelevant. Maßstabsbedingt und generalisierungsbedingt wohnt der Flächennutzungs-
planung regelmäßig ein überschießender Genauigkeitsgrad inne. 
Im Weiteren geben die unterschiedlich benannten Zahlenwerte jeweils unterschiedliche sachverhalte wieder:  
S. 19 / 85 WE – Grundlage des Flächenbedarfs für „Neuplanung“ (15 WE Bedarfsdeckung innerhalb bestehen-

der Baulücken – sh. Tab. 2) 
S. 15 / 60 WE – … nur Einfamilienhausgrundstücke, ohne Wohnbedarf Senioren (S. 15, gleiche Zeile) 
S. 20 / 50-60 WE – Abschätzung des denkbaren Entwicklungspotenzials der Fläche (abhängig von der weiter-

führenden Planung / Festsetzung Baudichte, Art der Verkehrserschließung, Integration von Sied-
lungsgrün usw.); der Hinweis auf Arrondierungsflächen bezieht sich auf dargestellte Flächenan-
teile, die über die bestehenden Grenzen des derzeitigen Landwirtschaftsbetriebes hinausgehen. 

In der angeführten Textpassage über Innenentwicklungspotenziale (S. 21) ist der Verweis auf zusätzliche Flä-
cheninanspruchnahmen für das Wohnen  (über Innenentwicklungsflächen hinaus) falsch; er war irrtümlich aus 
dem Entwurf v. 07.08.17 verblieben und wurde in der Endfassung der Planbegründung gestrichen. 
Die Vermutung unzureichender Wohnbauflächen für die Nachkommen ist allerdings unzutreffend. Eine Aus-
schöpfung derzeit verfügbarer Innenentwicklungs- und Nachnutzungspotenziale lässt offen, ob ggf. entstehen-
de weitere Wohnbauentwicklungsbedarfe z.B. auf zukünftig nutzbar zu machenden anderen Innenentwicklungs-
flächen realisiert werden können oder z.B. durch extensive Flächenentwicklungen (auf bisher unbebauten 
und/oder landwirtschaftlich genutzten Flächen) gedeckt werden. Ebenso ist künftig auch eine Sättigung des 
Wohnungsmarktes vorstellbar bzw. sogar wahrscheinlich, so dass der Wohnbedarf der Nachkommen im dann 
vorhandenen Wohnbaubestand gedeckt werden kann. (Änderung Planbegründung Pkt. 4.1) 

Zu 5.: Die Bedarfsermittlungen und Flächenausweisungen der 1. Änderung des FNP 2004 sind an die raumord-
nerische Stichtagsregelung (SUR) angepasst: 31.12.2015. 
Die zwischenzeitlich entstandenen Entwicklungen zeigen die tatsächliche Dynamik am Wohnbaumarkt der Ge-
meinde und rechtfertigen insoweit die mit der 1. Änderung des FNP 2004 durch die Gemeinde veranlasste Flä-
chenvorsorge, der ‚im Großen und Ganzen‘ als Faustformel eine zeitlich dosierte Entwicklungsabsicht von ca. 6 
WE/Jahr zugrunde liegt. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass eine punktgenaue Prognose der Bedarfs 
und der privaten Umsetzungsziele nicht möglich ist. 
Die errechnete Kontingentausschöpfung deckt sich mit den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde, da für 
die Aktivierung der FNP-Flächen jeweils noch Zeit für die Aufstellung verbindlicher B-Pläne einzuplanen ist. 

 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen – 1. Änderung des FNP 2004                       Anl. 1 zum Beschluss v. 27.09.2018 
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 30.03.17, 2. Entwurf v. 28.02.18 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 32. 

B07 Förderverein Denkmale E/L. 25.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 

 

Inhalt der inzwischen gültigen Fortschreibung des SUR-Entwicklungsrahmens ist eine Neubemessung der 
Wohnbau-Entwicklungskontingente für einen Zeitraum von 9 Jahren ausgehend von den Einwohnerzahlen 
12/2015. Die bis dahin entstandenen Kontingentüberschreitungen nach bisheriger Vorschrift (RREP: 3%) sind 
durch die Neuregelung gegenstandslos geworden. 

Zu 6.: Hierzu wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 11.09.2017 (s.o. - zu 3.:) verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 7.: Die vorgeschlagene Umgangs- und Verfahrensweise ist für die Entwicklungspanung der Gemeinde unre-
alistish überzogen. Hier soll der politische Wille zum Ausdruck gebracht werden, dass die Gemeinde ehemali-
gen Einwohnern eine Rückkehr als Dauerwohner ermöglichen möchte und dies in ihren Entwicklungsplanungen 
berücksichtigt. Auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 11.09.2017 (s.o. - zu 4.:) wird im Weiteren verwiesen. 

 

 

 

 

Zu 8. Mit dem Bedarfsansatz ‚Eigentümerwechsel‘ bemüht sich die Gemeinde um eine realistische Prognose 
der daraus erwachsenden Flächenerfordernisse. Dabei kann es nur bei der begrenzten Genauigkeit einer Prog-
nose bleiben. Selbstverständlich ist es nicht möglich, diesen Eigentümerwechsel vorauszuberechnen bzw. im 
Tagesgeschehen zu steuern oder die Herkunft künftiger Käufer von Bestandsimmobilien (Zuzügler / Gemeinde-
einwohner / Rückkehrer) zu lenken. Ebensowenig ist aber auch eine Momentaufnahme des Immobilienangebo-
tes im Internet eine hinreichend verlässliche Planungsgrundlage für die Entwicklungsplanung bis 2030. 

Dazu gehört auch das Vermietungsgeschehen der fertig gestellten Seniorenwohnungen, das die Gemeinde 
nicht steuern kann. Wesentlich ist die planerische Berücksichtigung solcher (und anderer) Wohnformen in aus-
reichendem Umfang, um – über die Initiative Privater – ein entsprechendes Angebot für die Einwohner der Ge-
meinde überhaupt vorzuhalten. 
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Zu 9.: Hierzu wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 11.09.2017 (s.o. - zu 1.:) verwiesen. 

 

 

 

 

Zu 10.: Hierzu wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 11.09.2017 (s.o. - zu 8.:) verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 11.: Hierzu wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 11.09.2017 (s.o. - zu 9.:) verwiesen. Der Begrün-
dungstext wurde entsprechend der Anregung um konkreter Darlegungen der Planungsabsichten ergänzt. Zur 
Prüfung der Vertretbarkeit der verkehrlichen Auswirkungen wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme v. 
11.09.2017 (s.o. - zu 8.:) verwiesen. 

Das Ferienhausgebiet unterliegt nicht der landesplanerischen Steuerung und der SUR-Abstimmung zur Wohn-
bauentwicklung. Die Befürchtung einer schleichenden Umwidmung zum Dauerwohnen ist aufgrund der Son-
dergebietsausweisung unbegründet, die auf Ferienwohnungen beschränkt ist. Eine Abgrenzung zwischen Dau-
er- und Ferienwohnen ist auch im Rechtsvollzug ohne weiteres möglich. Die Gemeinde unterstellt in ihren Pla-
nungsüberlegungen insoweit eine gesetzeskonforme Rechtsanwendung sowohl bei Bauherren als auch beiden 
Bauordnungsbehörden und stützt sich darauf auch im Hinblick auf ihre Flächennutzungsplanung – jede andere 
Herangehensweise würde die Gemeinde aller Handlungsgrundlagen berauben. 
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Die Gemeinde sieht den Beginn der Wertschöpfungskette jedoch zunächst beim Touristen selbst. Um am Tou-
rismus stärker zu partizipieren, soll dieser in die Gemeinde geholt werden und dafür ein adäquates Beherber-
gungsangebot vorfinden. Eine einhergehende Weiterentwicklung der Infrastruktur auf der Grundlage einer ge-
festigten Gesamtkonzeption ist dafür zweifellos erforderlich. Dies sprengt jedoch den Regelungsinhalt eines 
Flächennutzungsplans und muss deshalb weiterführenden Überlegungen der Gemeinde vorbehalten bleiben. 

 

Die Bedenken und Anregungen werden teilweise berücksichtigt.   
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B08 Fam. Hoppe und Andere 05.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Aufgrund der unmittelbaren Betroffenheit der Kleingartenanlage „Zur Kastanie“ von der vorgesehenen Überpla-
nung als Wohngebiet erfolgte bereits nach Fertigstellung des Vorentwurfs und Abschluss der politischen Ab-
stimmungen erfolgte zielgerichtet eine Beteiligung über den Kreisverband der Gartenfreunde e.V. (Schr. v. 
04.11.2016 und. v. 12.12.2016). Im Weiteren wurden der Kreisverband und der der Vorstand des Kleingarten-
vereins „Zur Kastanie“ m. Schr. v. 09.08.2017 von der Entscheidung der Gemeinde informiert, die Überplanung 
als Wohngebiet weiterzuverfolgen. Eine weitere Informations- und Beteiligungsmöglichkeit bestand im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung (11.08. – 11.09.2017, öff. bekannt gemacht ab 20.07.2017) 

Den Anlass für die Überplanung der Gartenanlage als Wohnbaufläche bildet der bestehende Wohnbaulandbe-
darf der Gemeinde (vgl. entspr. Darlegungen unter Pkt. 3.1, 3.2 der Planbegründung) und das gesetzliche Ge-
bot des Vorrangs der Innenentwicklung vor der Inanspruchnahme extensiver Flächen (§§ 1 (4), 1a (2) BauGB). 
Die Willensbekundung zur fortgesetzten Bewirtschaftung der Parzellen wurde zur Kenntnis genommen. In ihrer 
Planungsentscheidung mißt die Gemeinde jedoch der geplanten Wohnbauentwicklung mehr Gewicht bei. Sie  
beharrt deshalb auf der Überplanung der Kleingartenanlage, auch weil im Gemeindegebiet keine alternativen 
Flächenpotenziale in ausreichender Größe nachweisbar sind, die dem gesetzlichen Vorrang der Innen- vor Au-
ßenentwicklung gerecht werden. Erwägungen über ein „platt machen“ spielten bei der planerischen Entschei-
dung keine Rolle. Jedoch besteht Einvernehmen mit dem Eigentümer/Verpächter über die künftige Inanspruch-
nahme der Fläche als Wohnbauland. 

Der Hinweis auf Vorkommen verschiedener Tierarten wird zur Kenntnis genommen und entspricht dem erwar-
tungsgemäßen Regelfall bei Kleingartenanlagen. Die Gemeinde geht dabei auch von prüfbedürftigen Vorkom-
men besonders oder streng geschützter Arten, insbesondere von geschützten Lebens- und/oder Vermehrungs-
stätten aus. Auf einen entsprechenden Untersuchungsbedarf wird in der Planbegründung hingewiesen (Pkt. 7). 
Gleichwohl wird in Übereinstimmung mit der Naturschutzbehörde der Untersuchungszeitpunkt aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit und der Festlegungsmöglichkeiten für ggf. erforderliche Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen 
im zeitlichen Zusammenhang mit der für die Wohnbaufläche W 11 erforderlichen Aufstellung eines Bebauungs-
plans gesehen.  

Die Bedenken werden nicht berücksichtigt.   
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B09-15 
B18-26 
 

P. Guntow, J. Mittler /S. Brümmer /K. Runze, I. Kos-
ka /B. + J. Mense /B. Schlemmer, P. Grosse, R. 
Kromry /Fam. Pfister /E. Plebban, L. Hinze /U. + U. 
Böcking /D.- G. + R. Mittelbach /J. Riemer /C. + S. 
Lohmann /D. +J. Pfeiffer /H. Harms /H. Haeske /R. 
Düwel /K. + A. Sandkuhl 

05.09.2017, 06.09.2017 

Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 

 

Zu 1., 2.: Von der im Entwurf der 1. Änderung des F-Plans beabsichtigten Darstellung eines eingeschränkten 
Gewerbegebietes (GEe 4) wurde aufgrund mehrfacher Bedenkenvorträge mit dem 2. Änderungsentwurf abge-
sehen. Die Darstellung wurde auf die Ausweisung eines Sondergebietes als Flächenreserve für eine Nahversor-
gungs-Einkaufsmöglichkeit für die Lichtenhäger Bevölkerung beschränkt. Unter Berücksichtigung der Anregung 
zu 2. wird eine Inanspruchnahme der Fläche nur dann vorgesehen, wenn eine vorherige Prüfung ergibt, dass für 
die Nahversorgungsfunktion kein integrierter Standort innerhalb der Ortslage von Lichtenhagen akquiriert wer-
den kann – vgl. Planbegründung (2. Entwurf), Pkt. 4.4. 

 

Zu 3.: Die Wirkung der vom Land M-V geplanten Ortsumgehung erstreckt sich vorrangig auf eine Verkehrsent-
lastung in Elmenhorst, da die Straßenplanung zunächst noch keine neue Anbindung nach Rostock beinhaltet. 
Die Stadt Rostocj hat die Verlängerung der Mecklenburger Allee in ihre mittelfristige Planung aufgenommen. 
Von der geplanten Nahversorgungseinrichtung sind aufgrund der kleinräumigen Versorgungsfunktion nur gerin-
ge Zusatzverkehre zu erwarten, die unter Berücksichtigung der vorgenommenen Planänderung und der damit 
verbundenen geringen Nutzungsintensität nur geringe Beeinträchtigungen erwarten lassen (Änderung der Um-
weltbewertung,Planbegründung Pkt. 9.2.4.10). 

 

Zu 4.: Die Planungsabsichten einschließlich einer Bedarfsbegründung zum vorgesehenen Gewerbegebiet El-
menhorst (GE 3) sind unter Pkt. 4.3 der Planbegründung dargelegt. Mit Verweis auf diese Darlegungen hält die 
Gemeinde an dieser Darstellung aus Gründen der Planungsvorsorge fest. 

Zu 5., 6., 7.: Tankstelle oder Discouter sind nicht mehr Bestandteil der Plandarstellungen. Mit dem 2. Ände-
rungsentwurf wurden entsprechende Änderungen vorgenommen (s.o. zu 1., 2). Das Denkmalensemble des 
Lichtenhäger Dorfkerns oder sein Umfeld und die beiden Mühlen werden von der Entwicklung einer ortsbezo-
genen Nahversorgungseinrichtung nicht berührt. 

 

Die Bedenken wurden teilweise berücksichtigt.   
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Ergänzung E. Plebban, L. Hinze v. 12.09.2017 
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B16, 17 P. Graumann /B. Raddatz 11.09.2017, 10.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Einer Zuordnung der besagten Grundstücksflächen (Flst. 138, 139 der Flur 1, Gmk. Elmenhorst) zu den Wohn-
grundstücken Sanddornweg 2 und 3 ist unter Berücksichtigung der langjährigen Pacht- und Bewirtschaftungssi-
tuation zweckmäßig. Die Überplanung als Teil des Ferienhausgebietes SO/FH steht dem angestrebten Erwerb 
der Flächen nicht im Wege. Die Darstellungen des FNP entfallten maßstabsbedingt eine überschießende Ge-
nauigkeit; die genaue Abgrenzung einer verbindlichen Baugebietsfestsetzung ist auf der Ebene eines noch 
aufzustellenden Bebauungsplans festzulegen. Eine Änderung der Plandarstellung im Hinblick auf die bisherigen 
Verabedungen über eine Veräußerung ist deshalb nicht erforderlich. 

Die Gemeinde wird im Zusammenhang mit den anstehenden Überlegungen zum Bebauungsplan die erforderli-
chen Abstimmungen über eine Veräußerung wieder aufnehmen. Eine Erneuerung der Kaufanträge aus aktueller 
Veranlassung wird dazu angeraten. Aufgrund der Geländetopographie des vorgesehenen Ferienhausgebietes 
ist dabei ist davon auszugehen, dass in diesem tiefliegenden Bereich Flächen für die Regenwasserbewirtschaf-
tung (Regenrückhaltung, Regenwasserverdunstung) unterzubringen sein werden. Insoweit werden die wasser-
wirtschaftlichen Belange in die Gestaltung der angestrebten Verkaufsverhandlungen einbezogen. 
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B16, 17 P. Graumann /B. Raddatz 11.09.2017, 10.09.2017, 22.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 
22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bauflächenentwicklung am Nordrand von Elmenhorst ergibt sich aus der den Entwicklungsabsichten der 
Gemeinde über die künftige Wohnbauentwicklung und über eine Teilhabe an der regionalen Tourismusentwick-
lung und durch die geplante Betriebsaufgabe des Landwirtschaftsbetriebes an diesem Standort ausgelöst. Die 
zusammen mit dem Landwirtschaftsbetrieb entfallenden Geruchsimmissionen eröffnen den erforderlichen pla-
nerischen Entscheidungsspielraum auf der bisher mit diesbezüglichen Nutzungsbeschränkungen belegten 
Fläche. Die Regenwasserproblematik in diesem Areal soll durch den Neubau eines Regenwasserkanals mit 
Ableitug nach Norden in Richtung Ostsee gelöst werden. Die Schmutzwasserableitung wird über den Warnow 
asser- und Abwasserverband durch Anschluss an die zentrale Schmutzwasserkanalisation des Ortes gewähr-
leistet. 

 

Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt.   
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B27 B. Sievert 11.09.2017 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

 

Die Bauflächenentwicklung am Nordrand von Elmenhorst ergibt sich aus den Entwicklungsabsichten der Ge-
meinde über die künftige Wohnbauentwicklung und über eine Teilhabe an der regionalen Tourismusentwick-
lung. Sie wird durch die geplante Betriebsaufgabe des Landwirtschaftsbetriebes an diesem Standort ermög-
licht. Die zusammen mit dem Landwirtschaftsbetrieb entfallenden Geruchsimmissionen eröffnen den erforderli-
chen planerischen Entscheidungsspielraum auf der bisher diesbezüglich mit Nutzungsbeschränkungen beleg-
ten Fläche. Der Flächenbedarf stützt sich auf die Bevölkerungsprognose 2030 für den Stadt-Umland-Raum 
Rostock und wird gemeindebezogen in der Planbegründung ausführlich dargelegt (Pkt. 3.1, 3.2 – Wohnbaube-
darf). Die Ausweisung der Ferienhausfläche ist Bestandteil der Planungsvorsorge der Gemeinde. Sie dient der 
Erweiterung der Erwerbsgrundlagen und Wertschöpfung im Gemeindegebiet. Eine stärkere Teilhabe an der 
Tourismusentwicklung erfordert ein adäquates Beherbergungsangebot. Das Ferienhaussegment erscheint da-
bei im Vergleich zu anderen Beherbergungsformen bzw. auch anderen denkbaren Tourismusinvestitionen als 
die für die Gemeindestruktur geeignetste Entwicklung. In die Planbegründung wurden bzgl. des Ferienhausge-
bietes ergänzende Darlegungen zur Begründung der Standortentscheidung aufgenommen (Pkt. 4.4). 

Die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Bauflächenentwicklung am Nordrand von Elmenhorst (W13, W 
14, SO/FH) sind unter Plt. 4.1 der Planbegründung dargelegt. Insgesamt wurde ein Quell- bzw. Zielverkehrsauf-
kommen von ca. 500 Kfz/Tag prognostiziert. Wegen der Verkehrsbedeutung für die künftige Gebietsentwicklung 
und für die Verkehrsverhältnisse auf der Hauptstraße wurden zwei Verkehrsanbindungen in die 1. Änderung des 
FNP aufgenommen. Die angesprochene Anbindung zwischen HNr. 37 und HNr. 38 soll dabei aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse insbesondere dem Fußgänger- und Radverkehr und Sonderfahrzeugen (Rettungs-
fahrzeuge, Müllfahrzeuge) dienen bzw. ggf. auf eine Einbahnnutzung als Ein- oder Ausfahrt auf die Hauptstraße 
begrenzt werden. Entsprechende Konkretisierungen erfolgen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
(B-Plan). In der Planbegründung wurden die vg. Darlegungen zum eingeschränkten Nutzungszweck der Aan-
bindung zw. HNr. 37 und HNr. 38 ergänzt.  

Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt.   
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B28 - 43 B. + M. …(?)/ S. Brendel, C. Roggensack/ Busch/ 
P. Graumann/ Fam. Grundmann/ A. + C. Kitzerow/ 
Fam. Kofahl/ H. Martens/ Fam. Nerstheimer/ S. 
Paschke/ H. + F. Reuter/ Russ, Steinweg/ M. 
Schnötzel/ K. Schnötzel/ A. v. d. Ohe/ G. Wichmann 

20.06.2018 

Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Der Begründungstext ist von dem Bemühen getragen, die Vielzahl berührter Belange sachgerecht zu erfassen, 
und insbesondere die Grundlagen der Planungsentscheidungen nachvollziehbar und in der gebotenen fachli-
chen Qualität darzulegen. Dabei sind bisweilen komplizierte Zahlenzusammenhänge und die Verwendung von 
Fachbegriffen unvermeidbar. Jedoch dürften die daraus letztlich abgeleiteten Plandarstellungen hinreichend klar 
verständlich sein. Soweit die Planbegründung zu Verständnisproblemen führt, muss deshalb auf das Bera-
tungsangebot im Amt Warnow-West oder individuelle externe Fachberatungsmöglichkeiten verwiesen werden. 

Die gegenüber dem Entwurf v. 30.07.17 geänderten Bereiche wurden in der Bekanntmachung der ergänzenden 
öff. Auslegug explizit benannt. Bauleitplanverfahren sind vorwärts gerichtet orientiert. In den einzelnen Beteili-
gungsschritten wie auch in der Endfassung der Planung wird das dargestellt/festgesetzt/textlich dargelegt, was 
letztlich Gegenstand der Planung ist, nicht aber das, was nicht bzw. nicht mehr aktuell ist. Eine vergleichende 
Darstellung oder ein Begründungstext etwa mit Überarbeitungsmarkierungen würde diese Klarheit im Beteili-
gungsverfahren unnötig einschränken. Eine vergleichende Betrachtung zwischen Entwurf und 2. Entwurf ist 
auch nicht Bestandteil der Beteiligungsvorschriften. 

Die FNP-Änderung baut auf die Planungskonzeption auf, die in der Neufassung des FNP von 2004 angelegt ist. 
Gegenstand der Planänderung sind einzelne Änderungsbereiche aufgrund punktueller, räumlich abgegrenzter 
Entwicklungserfordernisse. Die angeregte Neubetrachtung einer zukunftsbezogenen Gemeindeentwicklung 
erfordert eine umfassende Prüfung aller Entwicklungsbelange der Gemeinde und eine davon abgeleitete Ände-
rung der Grundkonzeption der Flächennutzung für das gesamte Gemeindegebiet. Dies war / ist nicht Gegen-
stand des aktuellen Änderungsverfahrens. Dies steht allerdings einer Richtungsdiskussion „Suburbanisierung 
vs. Dorfcharakter“ und einer Umsetzung der zu erwartenden Meinungsbildung in weiteren Planungsbemühun-
gen der Gemeinde nicht entgegen.  

In der Planbegründung sind zu den Plandarstellungen sowohl die unmittelbarenverkehrlichen Auswirkungen als 
auch planbedeutsame Auswirkungen auf die Umwelt und die Natur dargelegt. 

Die Bedenken wurden teilweise berücksichtigt.   
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B44 T. Fuchs 14.06.2018 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Bauflächenentwicklung am Nordrand von Elmenhorst (W13, W 
14, SO/FH) sind unter Plt. 4.1 der Planbegründung dargelegt. Insgesamt wurde ein Quell- bzw. Zielverkehrsauf-
kommen von ca. 500 Kfz/Tag prognostiziert. Wegen der Verkehrsbedeutung für die künftige Gebietsentwicklung 
und für die Verkehrsverhältnisse auf der Hauptstraße wurden zwei Verkehrsanbindungen in die 1. Änderung des 
FNP aufgenommen. Die angesprochene Anbindung zwischen HNr. 37 und HNr. 38 soll dabei aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse (b = 5,5 m) insbesondere dem Fußgänger- und Radverkehr und Sonderfahrzeugen 
(Rettungsfahrzeuge, Müllfahrzeuge) dienen bzw. ggf. auf eine Einbahnnutzung als Ein-/oder Ausfahrt auf die 
Hauptstraße begrenzt werden. Entsprechende Konkretisierungen erfolgen auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung (B-Plan). In der Planbegründung wurden die vg. Darlegungen zum eingeschränkten Nutzungszweck 
der Aanbindung zw. HNr. 37 und HNr. 38 ergänzt.  

Aus der geplanten Ortsumgehung und einer mittelfristig durch die HRO geplante Anbindung über eine Verlän-
gerung der Mecklenburger Allee an die B 103 ergibt sich verkehrlich ein Planungsspielraum. Unter Beachtung 
der in der F-Planänderung verankerten zeitlich gestaffelten baulichen Entwicklung ist für das Gesamtareal eine 
gefahrenfreie Anbindung mit ausreichender Verkehrsqualität (Wartezeit) möglich.   

Die Entwicklungsplanung in Elmenhorst ist mit dem betroffenen Landwirt abgestimmt. Sie wird durch die ge-
plante Betriebsaufgabe des Landwirtschaftsbetriebes an diesem Standort ermöglicht. Die zusammen mit dem 
Landwirtschaftsbetrieb entfallenden Geruchsimmissionen eröffnen den erforderlichen planerischen Entschei-
dungsspielraum auf der bisher diesbezüglich mit Nutzungsbeschränkungen belegten Fläche. 

Die planbedingte Möglichkeit von Schädigungen der Natur oder Beeinträchtigungen bedeutsamer Lebens-
raumnutzungen der angeführten Tierarten wird unter Beachtung der durch Intensivtierhaltung und landwirt-
schaftliche Weidehaltung geprägten Vornutzung als sehr gering bewertet.  

Die Bedenken werden nicht berücksichtigt.   
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